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§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes 

und der Prüfungsordnung Ziele, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den konsekutiven 

Masterstudiengang Computational Modeling and Simulation an der Technischen Universität 

Dresden. 

§ 2 

Ziele des Studiums 

(1) Durch das Studium sind die Studierenden befähigt, komplexe natürliche oder technische 

Systeme zu modellieren und mittels Computersimulation dieser Modelle das Systemverhalten 

vorherzusagen oder zu optimieren. Sie beherrschen nach Abschluss des Studiums das methodi-

sche und theoretische Wissen der rechnergestützten Modellbildung und der numerischen Com-

putersimulation. Sie können die erworbenen Kenntnisse im gesellschaftlichen Kontext reflektie-

ren und diskutieren. Aufbauend auf dieser Kompetenz können sie je nach belegtem Track fol-

gende Systeme modellieren und simulieren: 

1. Track „Computational Mathematics“: komplexe, insbesondere nichtlineare mathematische 

Modelle und (partielle) Differentialgleichungen.  

2. Track „Visual Computing“: Bild- und Videodaten sowie Interaktionen zwischen menschlichen 

Nutzern und Computersystemen sowie virtuelle Realitäten. 

3. Track „Computational Engineering“: komplexe technische Systeme aus mechanischen und 

elektrischen Komponenten sowie deren Zusammenspiel.   

4. Track „Computational Life Science“: biologische und medizinische Systeme, wie Zellen, Ge-

webe und Organe.  

5. Track „Computational Modeling in Energy Economics“: Energienetze und Energiemarktsys-

teme.  

(2) Die Absolventinnen und Absolventen sind durch breites Fachwissen in Datenmodellierung 

und Computersimulation sowie in der Entwicklung und Softwareimplementierung der entspre-

chenden Algorithmen und Kompetenz zur Problemabstraktion und Transfer dazu befähigt, nach 

entsprechender Einarbeitungszeit in der Berufspraxis vielfältige und komplexe Aufgabenstellun-

gen im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu analysieren und zu bewältigen. Dies beinhaltet ins-

besondere die Tätigkeit als Datenanalyst, Simulations-Ingenieur, Quant, Marktforscher, Software-

entwickler, rechnergestützter Ingenieur, Modellierer oder Manager. Durch die im Studium er-

worbene Projektkompetenz sind die Studierenden auch auf eine wissenschaftliche Laufbahn, 

beginnend mit einer Promotion, vorbereitet.  

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster in Deutschland anerkannter be-

rufsqualifizierender Hochschulabschluss oder ein Abschluss einer staatlichen oder staatlich an-

erkannten Berufsakademie in Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissen-

schaften oder Ingenieurwissenschaften. Darüber hinaus sind Englischkenntnisse mindestens auf 

Niveau B2 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen sowie besondere Fachkenntnisse in 

Computermodellierung erforderlich. Der Nachweis dieser besonderen Eignung erfolgt durch ein 

Eignungsfeststellungsverfahren gemäß Eignungsfeststellungsordnung vom 14. März 2018 (Amtli-

che Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 04/2018 vom 21. März 2018, S. 70) in der jeweils 

geltenden Fassung.  
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§ 4 

Studienbeginn und Studiendauer 

(1) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst neben der Präsenz das Selbststu-

dium und die Masterprüfung.   

§ 5 

Lehr- und Lernformen 

(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhalte 

durch Vorlesungen, Übungen, Tutorien, Seminare, Praktika, Projektbearbeitung, Sprachkurse und 

Selbststudium vermittelt, gefestigt und vertieft. 

(2) In Vorlesungen wird in die Stoffgebiete der Module eingeführt. Übungen ermöglichen die 

Anwendung des Lehrstoffes in exemplarischen Teilbereichen. In Tutorien werden Studierende 

beim Wissenstransfer und der problembezogenen Umsetzung der Vorlesungsinhalte unterstützt. 

Seminare ermöglichen den Studierenden, sich auf der Grundlage von Fachliteratur oder anderen 

Materialien unter Anleitung selbst über einen ausgewählten Problembereich zu informieren, das 

Erarbeitete vorzutragen, in der Gruppe zu diskutieren und/oder schriftlich darzustellen. Praktika 

dienen der Anwendung des vermittelten Lehrstoffes sowie dem Erwerb von praktischen Fertig-

keiten in potentiellen Berufsfeldern. Die Projektbearbeitung fördert die Teamfähigkeit und die 

gemeinschaftliche Inhaltserarbeitung, kann aber auch im Einzelprojekt der individuellen Umset-

zung einer Aufgabe dienen. Sprachkurse vermitteln und trainieren Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in der jeweiligen Fremdsprache. Sie entwickeln kommunikative und interkulturelle 

Kompetenz in einem akademischen und beruflichen Kontext sowie in Alltagssituationen. Im 

Selbststudium erlernen die Studierenden das eigenständige Aneignen von Fachwissen aus 

schriftlichen Quellen. 

§ 6 

Aufbau und Ablauf des Studiums 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf drei Semester verteilt. Das 

dritte Semester ist so ausgestaltet, sodass es sich für einen vorübergehenden Aufenthalt an einer 

anderen Hochschule besonders eignet (Mobilitätsfenster). Das vierte Semester ist ausschließlich 

für das Anfertigen der Masterarbeit inklusive der Durchführung der Verteidigung vorgesehen. 

(2) Das Studium umfasst die Grundlagenausbildung und den Wahlpflichtbereich der fachli-

chen Profilierung. Die Grundlagenausbildung beinhaltet drei Pflichtmodule und drei Wahl-

pflichtmodule. Der Wahlpflichtbereich der fachlichen Profilierung besteht aus fünf Tracks, von 

denen die bzw. der Studierende einen auswählt. Die Anzahl der Pflichtmodule im jeweiligen Track 

beträgt zwischen vier und sieben, wie in den Anlagen 1 und 2 ausgewiesen. Für jeden Track wird 

eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer als Trackverantwortliche/r benannt. Für die 

Wahl eines Wahlpflichtmoduls und eines Tracks ist eine Einschreibung erforderlich. Ein Track 

gemäß § 25 Absatz 4 Satz 1 Prüfungsordnung gilt mit Einschreibung als gewählt; ein Wahlpflicht-

modul gemäß § 25 Absatz 3 Satz 1 Prüfungsordnung gilt erst dann als gewählt, wenn die Ein-

schreibung durch die bzw. den Prüfungsausschussvorsitzenden bestätigt wurde. Ein Wahl-

pflichtmodul der Grundlagenausbildung kann nicht gewählt werden, wenn die Modulprüfung 

dieses oder eines wesentlich inhaltsgleichen Moduls bereits von der Abschlussprüfung eines Ba-

chelorstudiengangs umfasstwar, durch den die Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudien-
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gang Computational Modeling and Simulation erworben wurden; die Einschreibung wird in sol-

chen Fällen nicht bestätigt. Wird die Einschreibung nicht bestätigt, kann sich der bzw. die Studie-

rende in ein anderes Wahlpflichtmodul der Grundlagenausbildung einschreiben. Form und Frist 

der Einschreibungsmöglichkeiten werden zu Semesterbeginn in der Fakultät Informatik und der 

Fakultät Mathematik sowie dem Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) in der 

jeweils üblichen Weise bekannt gegeben. Die Wahl ist verbindlich. Eine Umwahl ist für die Wahl-

pflichtmodule und den Track jeweils einmal möglich. Die Umwahl erfolgt in Absprache mit der 

Mentorin oder dem Mentor nach § 9 Absatz 1 jeweils durch einen schriftlichen Antrag an den 

Prüfungsausschuss, in dem das zu ersetzende und das neu gewählte Modul bzw. der zu erset-

zende und der neu gewählte Track zu benennen sind. 

(3) Qualifikationsziele, Inhalte, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, Verwend-

barkeit inklusive eventueller Kombinationsbeschränkungen, Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie 

Dauer der einzelnen Module sind den Modulbeschreibungen (Anlage 1) zu entnehmen.  

(4) Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in englischer Sprache oder nach Maßgabe 

der Modulbeschreibung in deutscher Sprache abgehalten.  

(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beachtung den 

Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Umfang der jeweils 

umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erforderlichen Studien- 

und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan (Anlage 2) zu entnehmen. 

(6) Das Angebot an Wahlpflichtmodulen sowie der Studienablaufplan können auf Vorschlag 

der Studienkommission durch den Fakultätsrat der Fakultät Informatik, den Fakultätsrat der Fa-

kultät Mathematik und den Wissenschaftlichen Rat des CMCB geändert werden. Das aktuelle 

Angebot an Wahlpflichtmodulen ist zu Semesterbeginn wie an der Fakultät Informatik üblich be-

kannt zu machen. Der geänderte Studienablaufplan gilt für die Studierenden, denen er zu Stu-

dienbeginn wie an der Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu 

Satz 3 entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der bzw. des Studierenden.  

§ 7 

Inhalt des Studiums 

(1) Der Masterstudiengang Computational Modeling and Simulation ist forschungsorientiert.  

(2) Mathematische, informatische und naturwissenschaftliche Grundlagen in der starken Be-

tonung rechnergestützter Modellierung und Simulation schaffen die Voraussetzungen für die 

anwendungsspezifische Vertiefung in einem der angebotenen Tracks. Die Grundlagen umfassen 

insbesondere: Mathematische und informatische Grundlagen, maschinelles Lernen, Datenanaly-

se, Parallele Programmierung, Hochleistungsrechnen, numerische Methoden, Wahrscheinlich-

keitsrechnung und Statistik, Computergrafik und Visualisierung, Stochastik, Planung und Auswer-

tung von Computerexperimenten, Literatur- und Anwendungskompetenz in mindestens zwei 

Anwendungsfeldern. 

(3) Aufbauend auf den Grundlagen bieten die wahlobligatorischen Tracks den Studierenden 

die Möglichkeit einer Fokussierung auf eines der mit diesen Tracks beschriebenen Gebiete der 

rechnergestützten Modellierung und Simulation:  

1. Track Computational Mathematics: Numerische Analysis, Numerisches Lösen partieller Diffe-

rentialgleichungen mittels Finite-Elemente Methoden, wissenschaftliches Rechnen, Rechen-

methoden der mathematischen Biologie, mathematische Modellierung, Numerik partieller 
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Differentialgleichungen, wissenschaftliche Programmierung, Optimierungsmethoden, Re-

chenmethoden für Mehrfeld-Methoden, Numerische Statistik und Monte-Carlo Methoden.  

2. Track Visual Computing: Datenvisualisierung, Algorithmen für Vorwärtsprobleme und inverse 

Probleme, Design von Benutzerschnittstellen, Computergrafik, Computervision und Bildver-

arbeitung, Informationsvisualisierung, interaktive Medien und Multimedia, virtuelle Realitä-

ten, fortgeschrittenes maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. 

3. Track Computational Engineering: Numerische Strömungsmechanik, Simulation von Mehrkör-

perdynamik, Rechenmethoden für Mehrfeld-Probleme, Finite-Elemente Methode in der Me-

chanik, rechnergestützter Entwurf und Optimierung technischer Systeme.  

4. Track Computational Life Science: Einführung in die Computermodellierung biochemischer 

Prozesse, Angewandte Bioinformatik, Modellierung und Simulation von biologischen Syste-

men und Prozessen in Raum und Zeit, statistische Verfahren und Design von Experimenten, 

Validierung und Verifizierung von Simulationsresultaten, Dynamik von und auf biologischen 

Netzwerken, mathematische Biologie, rechnergestützte Biophysik, wissenschaftliche Visuali-

sierung in Biologie und Medizin, Teilchenmethoden, Simulation von Reaktionsnetzwerken, 

Computermodelle in den kognitiven Neurowissenschaften, Simulationsmethoden für Gewe-

be-Biomechanik. 

5. Track Computational Modeling in Energy Economics: Modellierung und Simulation der 

Strommärkte, Energie-Ökonomie, Simulation volkswirtschaftlicher Energiemarktsysteme, Mo-

dellierung von Umweltressourcen und Umweltschutzregelungen, wissenschaftliches Rechnen, 

numerisches Lösen partieller Differentialgleichungen.  

(4) Die Pflichtmodule der Grundlagenausbildung umfassen die Sprachausbildung, gute wis-

senschaftliche Praxis, die wissenschaftliche Projektdurchführung und sonstige nicht-technische 

Fächer sowie die Analyse existierender wissenschaftlicher Ansätze in ausgewählten Gebieten.  

§ 8 

Leistungspunkte 

(1) ECTS-Leistungspunkte dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studie-

renden sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Leistungspunkt entspricht einer Arbeits-

belastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte vergeben, 

d. h. 30 pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 120 Leistungs-

punkten und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen bezeichneten Lehr- 

und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Masterarbeit und die Verteidi-

gung. 

(2) In den Modulbeschreibungen ist angegeben, wie viele Leistungspunkte durch ein Modul 

jeweils erworben werden können. Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden wurde. § 26 der Prüfungsordnung bleibt davon unberührt. 

§ 9 

Studienberatung 

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die zentrale Studienberatung der Techni-

schen Universität Dresden und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibe-

modalitäten und allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche 

Beratung wird mittels eines Mentoring-Systems von den am Studiengang beteiligten Strukturein-

heiten erbracht. Sie unterstützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung, 

Wahl von Wahlpflichtmodulen und von Lehrveranstaltungen in Katalogmodulen, Umwahl des 

Tracks, und der Wahl des Themas der Projekt- oder Masterarbeit. Dazu wird jeder bzw. jedem 
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Studierenden zu Beginn des Studiums eine am Studiengang beteiligte Hochschullehrerin oder ein 

am Studiengang beteiligter Hochschullehrer als Mentorin oder Mentor zugeteilt. Die Mentorin 

bzw. der Mentor lädt die Studierende bzw. den Studierenden zu Studienbeginn, jedoch spätes-

tens 8 Wochen nach Beginn des ersten Studiensemesters, zu einem Beratungsgespräch ein und 

steht darüber hinaus nach Bedarf beratend zur Verfügung.  

(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jede bzw. jeder Studierende, die bzw. der bis zu die-

sem Zeitpunkt noch keinen Leistungsnachweis erbracht hat, an einer fachlichen Studienberatung 

teilzunehmen. 

§ 10 

Anpassung von Modulbeschreibungen 

(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im Rahmen 

einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „Qualifikationszie-

le“, „Inhalte“, „Lehr- und Lernformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten“ 

sowie „Leistungspunkte und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren geändert werden. 

(2) Im vereinfachten Verfahren beschließen der Fakultätsrat der Fakultät  

Informatik und der Fakultät Mathematik sowie der Wissenschaftliche Rat des  

Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) gemeinsam die Änderung  

der Modulbeschreibung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind  

in der Fakultät Informatik und der Fakultät Mathematik sowie dem CMCB in der  

jeweils üblichen Weise zu veröffentlichen. 

§ 11 

Inkrafttreten und Veröffentlichung  

(1) Diese Studienordnung tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft und wird in den Amtlichen Be-

kanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 

(2) Sie gilt für alle ab Wintersemester 2018/2019 im Masterstudiengang Computational Mode-

ling and Simulation immatrikulierten Studierenden. 



8 

Ausgefertigt an der Technischen Universität Dresden aufgrund der Beschlüsse des Fakultäts-

rats der Fakultät Informatik vom 17. Januar 2018 und der Fakultät Mathematik vom 31. Janu-

ar 2018 sowie des Beschlusses des Wissenschaftlichen Rates des Center for Molecular and Cellu-

lar Bioengineering (CMCB) vom 14. Februar 2018 und der Genehmigung des Rektorates vom 

27. Februar 2018. 

Dresden, den 20. April 2018 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Grundlagenausbildung 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-SKL Soft Skills Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die wissenschaftliche Ar-

beitsmethodik und kennen die Regeln guter wissenschaftlicher 

Praxis. Sie können in deutscher oder englischer Sprache fachlich 

kommunizieren und verstehen einfache Konversationen in beiden 

Sprachen. 

Inhalte  Das Modul beinhaltet Erweiterungen der Sprachkompetenzen 

Deutsch bzw. Englisch auf dem Niveau C1 des Europäischen Refer-

enzrahmens für Sprachen, sowie Training in guter wissenschaft-

licher Praxis und Wissenschaftsmethodik. 

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 

4 SWS sowie das Selbststudium. Es sind mindestens 2 SWS 

Sprachkurse aus dem Angebot Sprachausbildung der TU Dresden 

(Katalog des Lehrzentrums Sprachen und Kulturräume, LSK) zu 

wählen. 2 SWS sind frei aus den im Katalog CMS-SKL angegebenen 

Vorlesungen, Übungen, Tutorien, Seminare, Praktika, Pro-

jektbearbeitungen oder Sprachkurse zu wählen. Die Lehrveranstal-

tungen in diesem Modul werden sowohl in englischer als auch in 

deutscher Sprache angeboten. Der Katalog wird inklusive der Lehr-

veranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungs-

leistungen und Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der 

Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Computa-

tional Modeling and Simulation.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-SKL vorgegebenen Prüfungsleistungen.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-SKL 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Moduls Das Modul wird Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-PROJ Research Project Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die praktische Anwendung und den 

Transfer des erworbenen Wissens in einem eigenständigen wissen-

schaftlichen Projekt. 

Inhalte  Das Modul beinhaltet ein rechnergestütztes Modellierungs- oder 

Simulationsprojekt zu einem Thema nach Wahl der bzw. des Stud-

ierenden aus den Gebieten Computational Life Science, Computa-

tional Mathematics, Visual Computing, Computational Modelling in 

Energy Economics und Computational Engineering. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst die Projektbearbeitung im Umfang von 12 SWS 

sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Computational 

Modeling and Simulation.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im 

Umfang von 14 Wochen und einem Kolloquium.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten 

der beiden Prüfungsleistungen. Die Projektarbeit wird zweifach und 

das Kolloquium einfach gewichtet.  

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-SEM Literature Studies in Computa-

tional Modeling 

Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden können sich den Inhalt wissenschaftlicher Publika-

tionen aus mindestens zwei unterschiedlichen Themenfeldern des 

Gebiets Computational Modeling and Simulation selbständig 

erarbeiten und Dritten verständlich präsentieren sowie das er-

worbene Wissen kritisch analysieren. Sie sind fähig, die Anwendung 

der Methoden des Computational Modeling in zwei verschiedenen 

Anwendungsbereichen kritisch zu analysieren und zu vermitteln 

sowie anwendungsübergreifende Herangehensweisen zu erkennen. 

Inhalte  Analyse und Diskussion von wissenschaftlichen Veröffentlichungen 

zu einem Thema nach Wahl der bzw. des Studierenden aus den Ge-

bieten Computational Life Science, Computational Mathematics, Vis-

ual Computing, Computational Modelling in Energy Economics und 

Computational Engineering.  

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Seminare im Umfang von 4 SWS und das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-SEM zu wählen; dieser wird inklusive der 

Lehrveranstaltungssprache zu Semesterbeginn wie an der Fakultät 

Informatik üblich bekannt gegeben.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Computational 

Modeling and Simulation. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-SEM vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der 

Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-COR-MLD Machine Learning and Data Min-

ing 

Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die 

Grundlagen und Handhabung von Vorwärtsproblemen und inversen 

Problemen in der rechnergestützten Wissenschaft. Sie verstehen in-

tuitiv die Bedeutung und Definition dieser beiden Problemformuli-

erungen sowie den Zusammenhang mit generativen und diskrimina-

tiven Ansätzen in der Statistik. Sie kennen die theoretischen 

Verbindungen zwischen diesen beiden Formulierungen wie sie durch 

den Satz von Bayes und die Euler-Lagrange-Gleichungen gegeben 

sind. Für Vorwärtsprobleme wissen die Studierenden, was Verifizier-

ung und Validierung bedeuten, und können diese praktisch an-

wenden. Für inverse Probleme sind den Studierenden die Grundla-

gen des maschinellen Lernens bekannt, insbesondere supervised 

und unsupervised Ansätze sowie die Konzepte des Overfitting und 

der Kreuzvalidierung. 

Inhalte  Mathematische Formulierung von Vorwärtsproblemen und inversen 

Problemen, generative und diskriminative Ansätze der Modellierung, 

Satz von Bayes, Euler-Lagrange-Gleichungen der Optimierung, Veri-

fizierung und Validierung von Modellen und Simulationen, Grundla-

gen des maschinellen Lernens, Supervised Learning, Unsupervised 

Learning, Overfitting, Kreuzvalidierung, Lernen als Optimi-

erungsproblem, Grundlagen neuronaler Netze. 

Lehr- und 

Lernformen 

Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im Umfang von 2 SWS 

sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

Algorithmen und Datenstrukturen, Analysis von Funktionen einer 

und mehrerer Variablen, lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrech-

nung) sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik auf Bachelor-

Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 

2008. 
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Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation eines von sechs (für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science: fünf) Wahlpflichtmodulen, von denen drei gewählt 

werden müssen. Es schafft die Voraussetzungen für die Module CMS-

EE-SCEE und CMS-EE-REEP. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 90 

Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 

30 Minuten; dies wird den angemeldeten Studierenden am Ende des 

Anmeldezeitraums bekannt gegeben.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-COR-HPC Parallel Programming and High-

Performance Computing 

Prof. Dr. Wolfgang Nagel 

wolfgang.nagel@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die 

Grundlagen der parallelen Programmierung und des wissenschaft-

lichen Hochleistungsrechnens.  

Inhalte  Zu den Inhalten des Moduls gehören Entwurf und Architektur 

numerischer Simulationscodes sowie von Computerprogrammen 

zur Datenanalyse. Weiterhin enthält es praktische Anteile zur Um-

setzung von Beispielen auf vorhandenen HPC-Architekturen in einer 

Hochsprache mit verschiedenen Parallelisierungsmodellen wie z.B. 

MPI, Multi-Threading oder CUDA. 

Lehr- und Lernformen Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im Umfang von 2 SWS 

sowie das Selbststudium. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

Algorithmen und Datenstrukturen, Analysis von Funktionen einer 

und mehrerer Variablen, lineare Algebra (Vektor- und Matrizen-

rechnung) sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik auf 

Bachelor-Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd 

Edition, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Alge-

bra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 2008. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation eines von sechs (für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science: fünf) Wahlpflichtmodulen, von denen drei 

gewählt werden müssen. Es schafft die Voraussetzungen für die 

Module CMS-EE-SCEE und CMS-EE-REEP. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 90 

Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang 

von 30 Minuten; dies wird den angemeldeten Studierenden am 

Ende des Anmeldezeitraums bekannt gegeben.  
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Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Moduls Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-COR-NUM Basic Numerical Methods Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die 

Grundlagen der numerischen Mathematik und der numerischen 

Simulationsmethoden. Dazu gehört das theoretische Verständnis, 

wie ein Computer mit endlichen Gleitkommazahlen rechnet und was 

dabei für Fehler und Ungenauigkeiten entstehen können sowie wie 

man diese mindert bzw. kontrolliert. Sie kennen grundlegende 

numerische Verfahren zur Modellierung und Simulation von 

statistischen Modellen, Modellen der linearen Algebra sowie von 

gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen. Sie können die 

Näherungsfehler der Methoden abschätzen und die algorithmische 

Intensität bestimmen, und sind in der Lage die Verfahren selbst zu 

implementieren. 

Inhalte  Gleitkommaarithmetik, Rundungsfehler, Auslöschung, numerische 

Interpolation (Lagrange, Newton, Splines), Taylor-Entwicklungen, fi-

nite Differenzen und ihre Näherungsfehler, explizite und implizite 

Zeitintegratoren, direkte und iterative Algorithmen zur Matrixinver-

sion, Matrix-Zerlegung (LU), Löser für die Poissongleichung. 

Lehr- und 

Lernformen 

Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im Umfang von 2 SWS 

sowie das Selbststudium. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

Algorithmen und Datenstrukturen, Analysis von Funktionen einer 

und mehrerer Variablen, lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrech-

nung) sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik auf Bachelor-

Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 

2008. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation eines von sechs (für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science: fünf) Wahlpflichtmodulen, von denen drei gewählt 

werden müssen. Es schafft die Voraussetzungen für das Modul CMS-

CE-CFD. 
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Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 90 

Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 

30 Minuten; dies wird den angemeldeten Studierenden am Ende des 

Anmeldezeitraums bekannt gegeben.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-COR-SAP Stochastics and Probability Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die 

Grundlagen der stochastischen Modellierung und Simulation. 

Inhalte  Bedingte Wahrscheinlichkeiten, Normalverteilungen und skalenfreie 

Verteilungen; Markov-Ketten und deren Matrizenrepräsentation, 

Mischzeiten und Perron-Frobenius-Theorie; Anwendungen von Mar-

kov-Ketten, wie den PageRank Algorithmus; Monte-Carlo-Methoden: 

Konvergenz, Gesetz der großen Zahlen, Varianzreduktion, Im-

portance Sampling, Markov-Ketten Monte-Carlo mittels Metropolis-

Hastings & Gibbs-Samplern; Zufallsprozesse und Brown’sche 

Bewegung: Eigenschaften in 2, 3 und mehr Dimensionen, Verbindung 

zur Diffusionsgleichung, Levy-Prozesse und anomale Diffusion; Sto-

chastische Differentialgleichungen (SDEs): Nichtlineare Transfor-

mationen von Brown’scher Bewegung (Ito calculus), Ornstein-

Uhlenbeck Prozess und andere lösbare Gleichungen; Beispiele aus 

der Populationsdynamik, Genetik, Proteinkinetik, etc.; Numerische 

Simulation von SDEs: starker und schwacher Fehler, Euler-

Maruyama-Schema, Milstein-Schema. 

Lehr- und 

Lernformen 

Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im Umfang von 1 SWS, 

Tutorien im Umfang von 1 SWS sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

Algorithmen und Datenstrukturen, Analysis von Funktionen einer 

und mehrerer Variablen, lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrech-

nung) sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik auf Bachelor-

Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 Hefferon, Jim: Linear Alge-

bra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 2008. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation eines von sechs (für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science: fünf) Wahlpflichtmodulen, von denen drei gewählt 

werden müssen.  
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Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 90 

Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 

30 Minuten; dies wird den angemeldeten Studierenden am Ende des 

Anmeldezeitraums bekannt gegeben.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-COR-VIZ Data Visualization Prof. Dr. Stefan Gumhold 

stefan.gumhold@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die 

Grundlagen und Praktiken der wissenschaftlichen Visualisierung von 

Mess- und Experimentdaten wie auch von Simulationsergebnissen. 

Sie kennen die Grundlagen der visuellen Wahrnehmung und ihren 

Einfluss auf den Entwurf von Visualisierungen. Die Studierenden 

können Daten nach Dimension, Merkmalstypen und Struktur sicher 

spezifizieren und für eine gegebene Spezifikation geeignete visuelle 

Attribute auswählen. Sie kennen die wichtigsten Visualisierungs-

formen für 2-, 3- und multidimensionale Beobachtungsräume sowie 

für skalare, vektorielle, tensorwertige und multidimensionale Merk-

malsausprägungen. Sie sind befähigt, für die jeweilige Visualisier-

ungsaufgabe geeignete Techniken auszuwählen. Die Studierenden 

sind mit grundlegenden Präsentations- und Interaktionstechniken 

vertraut und können diese in einem interaktiven visuellen Anal-

ysesystem grundlegend implementieren. Sie kennen die wichtigsten 

Visualisierungs-Frameworks, haben damit praktische Erfahrungen 

gesammelt und sind befähigt, diese aufgabenangemessen 

auszuwählen. 

Inhalte  Inhalt des Moduls sind die Grundlagen der Datenvisualisierung, die 

sich mit der Abbildung von Daten unterschiedlichen Typs auf visuelle 

Attribute beschäftigt und auf Erkenntnissen über die visuelle 

Wahrnehmung des Menschen aufbaut. 

Lehr- und 

Lernformen 

Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im Umfang von 2 SWS 

sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

Algorithmen und Datenstrukturen, Analysis von Funktionen einer 

und mehrerer Variablen, grundlegende Techniken der Datenanalyse 

sowie lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrechnung) auf Bachelor-

Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 

2008. 
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Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation eines von sechs (für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science: fünf) Wahlpflichtmodulen, von denen drei gewählt 

werden müssen. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 90 

Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 

30 Minuten; dies wird den angemeldeten Studierenden am Ende des 

Anmeldezeitraums bekannt gegeben.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-COR-SED Statistical Principles and Experi-

mental Design 

Prof. Dr. rer. med. Ingo Röder 

ingo.roeder@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die 

methodischen und praktischen Grundlagen der statistischen Date-

nanalyse und Modellbildung sowie der Planung von Experimenten. 

Sie sind in der Lage, Daten mit Hilfe statistischer Methoden zu 

beschreiben, zu analysieren und deren Ergebnisse korrekt zu inter-

pretieren. Des Weiteren erlangen sie die Fähigkeit, Experimente so 

zu planen, dass eine spätere Datenauswertung im Rahmen der 

jeweiligen Fragestellung sinnvoll und effizient möglich ist. 

Inhalte  Inhalte des Moduls sind Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheo-

rie (z.B. Zufallsvariablen, Verteilungen, Grenzwert-Sätze), Schulen 

statistischer Inferenz (z. B. frequentistisch, bayesianisch, Likelihood-

basiert), Schätzmethoden (z. B. Punkt- und Intervallschätzer), Prinzip 

und Anwendung statistischer Tests (z. B. Signifikanz- und Anpassung-

stest), Begriff und Anwendung statistischer Modelle (z. B. lineare und 

verallgemeinerte lineare Modelle), Varianzkomponenten und –typen, 

Prinzipien des experimentellen Designs (z. B. Replikation, Random-

isierung, Blockbildung), Spezielle Designs (z. B. faktorielle Designs, 

Block-Designs), Fallzahlplanung. 

Lehr- und 

Lernformen 

Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im Umfang von 2 SWS 

sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Grundkenntnisse in den Grundlagen der Wahrscheinlich-

keitsrechnung, Analysis von Funktionen einer und mehrerer Varia-

blen, lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrechnung) sowie Grund-

kenntnisse der Computerprogrammierung auf Bachelor-Niveau 

vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 

2008; 

Tamás Rudas: Handbook of Probability: Theory and Applications, 

Sage Publications, Inc., 2008 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation eines von sechs Wahlpflichtmodulen, von denen drei 

gewählt werden müssen. Es kann nicht von Studierenden des Tracks 

Computational Life Science gewählt werden. Das Modul ist zudem 

ein Pflichtmodul im Track Computational Life Science.  
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Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 90 

Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 

30 Minuten; dies wird den angemeldeten Studierenden am Ende des 

Anmeldezeitraums bekannt gegeben.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Module im Track Computational Life Science 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CLS-ELG Computational Life Science Ba-

sics 

Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die Grundkonzepte zur Anwendung 

rechnergestützter Modellierung und Simulation in den Lebenswis-

senschaften. Sie kennen die Grundlagen der Anwendungsdomäne 

und sind in der Lage Simulationsresultate intuitiv darzustellen. Sie 

kennen konkrete biologische Fragestellungen und beherrschen die 

Grundlagen der Anwendungsdisziplin sowie deren Fachvokabular. 

Inhalte  Das Modul beinhaltet wahlweise nach Schwerpunktsetzung der 

Studierenden die Grundlagen der Biologie, der Biochemie und der 

Biophysik, Informatikmethoden zur grafischen Darstellung und 

Steuerung von Simulationen, Strömungssimulation. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Tutorien, 

Praktika und Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS sowie das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-CLS-ELG zu wählen; dieser wird inklusive 

der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungs-

leistungen und Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der 

Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

Algorithmen und Datenstrukturen, Analysis von Funktionen einer 

und mehrerer Variablen, lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrech-

nung) sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik auf Bache-

lor-Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: Harel: Algorithmics - the spirit of computing, 

Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd 

Edition, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, 

http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 2008. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science.  
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Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-CLS-ELG vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-CLS-ELG 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CLS-IBC Introduction to Biochemistry  Prof. Dr. Francis Stewart 

francis.stewart@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Moduls über Kennt-

nisse der Grundlagen der Biochemie, der organischen Chemie biolo-

gischer Moleküle, ihrer Struktur und deren Biosynthese, primäre me-

tabolische Netzwerke, Enzymologie, Genexpression, Mutagenese und 

der genetischen Architektur ausgewählter Biosynthesen. Die Stud-

ieren sind in der Lage, grundlegende biochemische Studien 

selbstständig durchzuführen. 

Inhalte  Das Modul beinhaltet die Vorstellung der wichtigsten Makromoleküle 

der Zelle, ihrer molekularen Bausteine, die Biosynthese und Degra-

dation der Makromoleküle. Ferner umfasst das Modul den Infor-

mationsfluss in der Zelle von DNA zu Protein und Methoden zur Ma-

nipulation der genetischen Information. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst 2 SWS Vorlesungen und 2 SWS Praktika sowie 

das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Keine. 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Test im Umfang 

von 45 Minuten. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CLS-ABI Applied Bioinformatics Prof. Dr. Michael Schroeder 

michael.schroeder@tu-

dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die 

methodischen Grundlagen der Sequenzanalyse und weiterer bioin-

formatischer Algorithmen. Sie kennen wesentliche Algorithmen und 

können dieses einordnen, analysieren und bzgl. ihrer Zielstellung 

und Effizienz beurteilen. 

Inhalte  Inhalt des Moduls sind die Grundlagen des Sequenzvergleiches. Hi-

erzu zählen Algorithmen wie z.B. Levenshtein Distanz, dynamisches 

Programmieren, globales und lokales Alignment, Substitu-

tionsmatrizen, multiples Sequenzalignment und andere. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im 

Umfang von 2 SWS sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Grundkenntnisse in Computerprogrammierung, Grundla-

gen der Zell- und Molekularbiologie sowie Wahrscheinlichkeitsrech-

nung und Statistik auf Bachelor-Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Roberts, Lewis: Essenial Cell Biology, 

Taylor & Francis, 2013 

Jaynes: Probability Theory: The Logic of Science, Cambridge Universi-

ty Press, 2003. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Test im Umfang 

von 45 Minuten.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CLS-ELV Computational Life Science Ad-

vanced 

Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden verfügen über vertiefte Kompetenzen zur Anwen-

dung rechnergestützter Modellierung und Simulation in den Le-

benswissenschaften, erweitert auf komplexe raumzeitliche Systeme. 

Sie besitzen vertieftes Wissen in der Anwendungsdomäne und sind 

in der Lage, gemischte Modelle mittels selbst implementierter Simu-

lationsverfahren zu studieren sowie komplexe biologische Systeme 

selbstständig zu modellieren und die Modelle zu testen und zu va-

lidieren. Sie kennen die Anwendungsdomäne, um lösungsorientierte 

Projektgespräche mit Partnern aus den Lebenswissenschaften füh-

ren können. 

Inhalte  Die Inhalte des Moduls sind wahlweise je nach Schwerpunktsetzung 

des Studierenden: Biomechanik, Partikelmethoden, Mathematische 

und Computational Biologie, kognitive Neurologie, fortgeschrittene 

Biophysik, fortgeschrittenes Machine Learning, komplexe biologische 

Netzwerke, Mehrphasen-Simulation, fortgeschrittene Genomik, biol-

ogische Hydrodynamik. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Tutorien, Prak-

tika und Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS und das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-CLS-ELV zu wählen; dieser wird inklusive 

der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungs-

leistungen und Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der 

Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-CLS-ELV vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-CLS-ELV 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 

angeboten. 
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Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CLS-TEA Computational Life Science 

Teamproject 

Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die praktische Anwendung und den 

Transfer des erworbenen Wissens in einem Teamprojekt gemeinsam 

mit Studierenden aus anderen Studienrichtungen. Die Studierenden 

beherrschen die Literaturrecherche und die Nutzung wissenschaft-

licher Informationsquellen. Die Studierenden haben anwen-

dungsübergreifende Anwendungskompetenzen und Kompetenzen in 

der Teamarbeit (Projektmanagement und Sozialkompetenz Teamar-

beit). 

Inhalte  Inhalte des Moduls sind die disziplinübergreifende Anwendung und 

Kommunikation eines Arbeitsthemas nach Wahl des Studierenden 

aus den Gebieten Biologie, Biochemie, Biophysik, Biomechanik, 

Partikelmethoden, Mathematische und Computational Biologie, kog-

nitive Neurologie, Informatikmethoden zur grafischen Darstellung 

und Steuerung von Simulationen, Machine Learning, biologische 

Netzwerke, Genomik, und Strömungssimulation.  

Lehr- und 

Lernformen 

Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS und das Selbststudium. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Life Science. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im 

Umfang von 12 Wochen, eines Projektberichts von 80 Stunden und 

einem Kolloquium von 30 Minuten.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der 

Noten der Prüfungsleistungen.  

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CLS-MOS Modeling and Simulation in Biol-

ogy 

Prof. Dr. Ivo Sbalzarini 

ivo.sbalzarini@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die Mod-

ellierung und Simulation biologischer Systeme in Raum und Zeit. Sie 

sind in der Lage selbständig Modelle biologischer Prozesse herzu-

leiten, mathematisch zur formulieren und numerisch im Rechner zu 

simulieren. Die entsprechenden Simulationscodes können sie 

selbständig entwerfen und implementieren. 

Inhalte  Die Inhalte des Moduls umfassen: Modellskalierung, Dimensionsana-

lyse, Methode der Speicher und Flüsse zur Modellierung dyna-

mischer Systeme, Kontrollvolumenmethode zur Modellierung 

raumzeitlicher Systeme, Finite-differenzen-Simulation raumzeitlicher 

Systeme, Partikelmethoden zur Simulation raumzeitlicher Systeme, 

diskrete Systeme mittels zellulären Automaten und agentenbasiert, 

Anwendungen in Diffusion, Advektion-Diffusion, kollektivem Zell-

verhalten, Embryogenese und Geweberegeneration. 

Lehr- und 

Lernformen 

2 SWS Vorlesungen und 2 SWS Übungen sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks  Computa-

tional Life Science. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 120 

Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfungen im Umfang 

von 30 Minuten; dies wird den angemeldeten Studierenden am Ende 

des Anmeldezeitraums bekannt gegeben.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Module im Track Computational Mathematics 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CMA-ELG Computational Mathematics Ba-

sics 

Prof. Dr. Axel Voigt 

axel.voigt@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die Grundkompetenzen zur Anwen-

dung rechnergestützter Modellierung und Simulation in der Mathe-

matik. Sie besitzen vertieftes Wissen in der Anwendungsdomäne und 

sind in der Lage Simulationsresultate intuitiv darzustellen. Sie ken-

nen konkrete mathematische Fragestellungen und beherrschen die 

Grundlagen der Anwendungsdisziplin sowie deren Fachvokabular. 

Inhalte  Das Modul beinhaltet eine Einführung in das mathematische Fach-

gebiet Computational Mathematics. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Tutorien, Prak-

tika und Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS und das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-CMA-ELG zu wählen; dieser wird inklusive 

der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungs-

leistungen und Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der 

Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse auf Bachelor-Niveau vorausgesetzt in sequen-

tieller Computerprogrammierung, Algorithmen und Datenstrukturen, 

Analysis von Funktionen einer und mehrerer Variablen, lineare Alge-

bra (Vektor- und Matrizenrechnung) sowie Wahrscheinlichkeitsrech-

nung und Statistik. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 

2008. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Mathematics.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-CMA-ELG vorgegebenen Prüfungsleistungen. 
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Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-CMA-ELG 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CMA-FEM Finite Element Methods Prof. Dr. Axel Voigt 

axel.voigt@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die Theorie und Praxis der Finite-

Elemente-Methode (FEM) zur numerischen Lösung partieller Dif-

ferentialgleichungen. Die Studierenden verfügen über ein sys-

tematisches Verständnis der Theorie der FEM, insbesondere von 

Konvergenz-Resultaten. Sie besitzen Kenntnisse zu algorithmi-

schen Fragen und Implementierungsaspekten in Software, ha-

ben grundsätzliche Kenntnisse und Erfahrungen in der Model-

lierung anwendungsbezogener Probleme, beispielsweise aus 

den Bereichen der Strömungsmechanik und der Materialwis-

senschaften. Außerdem sind die Studierenden in der Lage, kon-

krete Problemstellungen ausgewählter Anwendungsgebiete 

selbstständig zu analysieren und mit geeigneten FEM-Verfahren 

zu lösen.  

Inhalte  Die Modulinhalte umfassen alle wesentlichen Aspekte der Finite 

Elemente Methode, einschließlich der Theorie, der Implementie-

rung und ihrer Anwendungen. 

Lehr- und 

Lernformen 

Vorlesungen im Umfang von 3 SWS und Übungen im Umfang 1 

SWS sowie Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Kompetenzen zur Numerik gewöhnlicher Differentialglei-

chungen (vgl. z.B. Gerald, Wheatley: Applied Numerical Analysis 

(chapters 1-6), Pearson, 2003; oder Ferziger: Numerical Methods 

for Engineering Application (chapters 1-5), Wiley, 1998)  

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling 

and Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks 

Computational Mathematics und des Tracks Computational En-

gineering. Das Modul schafft die Voraussetzungen für die Modu-

le CMS-CMA-MODSEM und CMS-CMA-ELV2.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 

120 Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht 

sie aus einer mündlichen Prüfungsleistungen als Gruppen-

prüfung mit bis zu 3 Studierenden im Umfang von 20 Minuten; 

dies wird den angemeldeten Studierenden am Ende des 

Anmeldezeitraumes bekannt gegeben. Prüfungsvorleistung ist 

eine Übungsaufgabe im Umfang von 10 Stunden. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. 

Die Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 
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Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CMA-MODSEM Modeling Case Studies Prof. Dr. Axel Voigt 

axel.voigt@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen nach Abschluss des Moduls die mathe-

matische Modellierung und Behandlung von Problemen aus Anwen-

dungsgebieten, vorzugsweise mittels einer Beschreibung durch partielle 

Differentialgleichungen. Die Studierenden besitzen ein systematisches 

Verständnis, wie Anwendungsprobleme mathematisch formuliert, 

geeignet vereinfacht und numerisch behandelt werden können. Sie sind 

in der Lage, ihre Ergebnisse auch für Nichtmathematiker verständlich zu 

präsentieren. 

Inhalte  

 

Inhalt des Moduls sind Fallstudien zur Übertragung mathematischer 

Modellierung und Simulation auf konkrete Anwendungsprobleme.  

Lehr- und  

Lernformen 

Das Modul umfasst Seminare im Umfang von 4 SWS, Projektbearbei-

tungen im Umfang von 90 Stunden sowie Selbststudium. 

Voraussetzungen  

für die Teilnahme 

Es werden Kompetenzen zur partiellen Differentialgleichungen 

vorausgesetzt, wie sie im Modul CMS-CMA-FEM erworben werden kön-

nen. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Computational 

Modeling and Simulation für Studierende des Tracks Computational 

Mathematics.  

Voraussetzungen  

für die Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einem unbenoteten Kollo-

quium im Umfang von 60 Minuten.  

Leistungspunkte  

und Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Das 

Modul wird nur mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet.  

Häufigkeit des  

Moduls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CMA-PROJ Computational Mathematics Project Prof. Dr. Axel Voigt 

axel.voigt@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die selbstständige Bearbeitung eines Projekts 

mit Aufgaben aus Anwendungen der Mathematik in anderen Gebieten, die Un-

tersuchung oder Verbesserung von Algorithmen und die Verallgemeinerung 

bzw. Spezialisierung mathematischer Resultate. Die Studierenden sind in der 

Lage, sich in einer Projektgruppe in die Aufgabenstellung einzuarbeiten, mögli-

che Wege und Lösungsansätze zu diskutieren und Teilschritte zur Erfüllung der 

Aufgabe festzulegen, sich erforderliche theoretische Detailkenntnisse und re-

chentechnische Hilfsmittel anzueignen, sich mit ihren jeweiligen Stärken in das 

Projekt einzubringen und die beschränkten zeitlichen Ressourcen effizient ein-

zusetzen.  

Inhalte  

 

Das Modul beinhaltet die Untersuchung oder Verbesserung von Algorithmen 

und die Verallgemeinerung bzw. Spezialisierung mathematischer Resultate. 

Lehr- und  

Lernformen 

Das Modul umfasst 2 SWS Seminare, Projektbearbeitung im Umfang von 60 

Stunden sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen  

für die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and Simulation 

ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computational Mathematics. 

Voraussetzungen  

für die Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. 

Die Modulprüfung besteht aus einem unbenoteten Kolloquium im Umfang von 

20 Minuten.  

Leistungspunkte  

und Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Das Modul 

wird nur mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 

Häufigkeit des  

Moduls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CMA-ELV1 Computational Mathematics Ad-

vanced  

Prof. Dr. Axel Voigt 

axel.voigt@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden verfügen über vertiefte Kompetenzen zur Anwen-

dung rechnergestützter Modellierung und Simulation in der Mathe-

matik. Sie kennen die Anwendungsdomäne insoweit, dass sie in der 

Lage sind, komplexe Modelle mittels selbst implementierter Simula-

tionsverfahren zu studieren sowie mathematische Zusammenhänge 

selbstständig zu modellieren, die Modelle zu testen und zu validieren.  

Inhalte  Die Inhalte des Moduls sind vertiefende Fragestellungen aus dem 

mathematischen Fachgebiet Computational Mathematics. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Tutorien, Prak-

tika und Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS und das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-CMA-ELV1 zu wählen; dieser wird 

inklusive der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen 

Prüfungsleistungen und Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie 

an der Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Mathematics. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-CMA-ELV1 vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-CMA-ELV1 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CMA-ELV2 Computational Mathematics Ap-

plications 

Prof. Dr. Axel Voigt 

axel.voigt@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden sind in der Lage, ihre erworbenen Kompetenzen 

der rechnergestützten Modellierung und Simulation in der Mathe-

matik in die Anwendungsdomäne zu transferieren. Sie sind befähigt, 

komplexe Modelle mittels selbst implementierter Simulationsverfah-

ren zu studieren sowie mathematische Zusammenhänge selbststän-

dig zu modellieren und die Modelle zu testen und zu validieren. 

Insbesondere sind die Studierenden in der Lage, ein komplexes 

mathematisches Problem selbstständig in Modellen zu erfassen und 

diese in Kommunikation mit Experten der Anwendungsdomäne 

rechnergestützt zu erforschen.  

Inhalte  Inhalte des Moduls sind vertiefende Fragestellungen aus der Anwen-

dungsdomäne Computational Mathematics. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Kolloquien, 

Praktika und Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS und das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-CMA-ELV2 zu wählen; dieser wird 

inklusive der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen 

Prüfungsleistungen und Gewichte der Noten  zu Semesterbeginn wie 

an der Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden die im Modul CMS-CMA-FEM zu erwerbenden Kompeten-

zen vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Mathematics. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-CMA-ELV2 vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-CMA-ELV2 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Module im Track Visual Computing 
 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-VC-ELG Visual Computing Basics Prof. Dr. Stefan Gumhold 

stefan.gumhold@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden verfügen über die Grundkompetenzen zur digi-

talen Repräsentation und Verarbeitung visueller Daten. Sie besitzen 

vertieftes Wissen in zwei Teilgebieten des Visual Computing und sind 

in der Lage, die darin vermittelten Methoden anzuwenden und zu 

implementieren. 

Inhalte  Die Inhalte des Moduls sind die Grundlagen der digitalen Repräsen-

tation und Verarbeitung visueller Daten. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen und Übungen im Umfang von 

jeweils 4 SWS sowie das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind 

im angegebenen Umfang aus dem Katalog CMS-VC-ELG zu wählen; 

dieser wird inklusive der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils er-

forderlichen Prüfungsleistungen und Gewichte der Noten zu Semes-

terbeginn wie an der Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

Algorithmen und Datenstrukturen, Analysis von Funktionen einer 

und mehrerer Variablen, lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrech-

nung) sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik auf Bachelor-

Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 

2008. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Visual Com-

puting.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-VC-ELG vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-VC-ELG 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 
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Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-VC-ELV1 Visual Computing Advanced Prof. Dr. Stefan Gumhold 

stefan.gumhold@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden verfügen über vertieftes und spezialisiertes Wissen 

im Bereich Visual Computing. Sie sind in der Lage für neue Aufgaben 

geeignete Lösungsmethoden auszuwählen und bestehende 

Methoden weiterentwickeln. 

Inhalte  Inhalte des Moduls sind vertiefende Fragestellungen aus dem Fach-

gebiet des Visual Computing. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Kolloquien, 

Praktika und Projektbearbeitungen im Umfang von 12 SWS und das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-VC-ELV1 zu wählen; dieser wird inklusive 

der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungs-

leistungen und Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der 

Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Visual Com-

puting. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-VC-ELV1 vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-VC-ELV1 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-VC-ELV2 Visual Computing Applications Prof. Dr. Stefan Gumhold 

stefan.gumhold@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden besitzen vertieftes spezialisiertes und inter-

disziplinäres Wissen im Bereich Visual Computing. Sie sind in der 

Lage neue, interdisziplinäre Aufgaben zu bearbeiten und geeignete 

Lösungsmethoden auszuwählen sowie neue Lösungsmethoden zu 

entwickeln. 

Inhalte  Die Inhalte des Moduls sind forschungsnahe Anwendungsprobleme 

des Visual Computing.  

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 

12 SWS und das Selbststudium. Es sind mindestens 2 SWS 

Vorlesungen und 2 SWS Übungen aus dem Katalog CMS-VC-ELV2 zu 

wählen. 8 SWS sind frei aus den im Katalog angegebenen Vorlesung-

en, Übungen, Seminare, Praktika und Projektbearbeitungen zu wäh-

len; dieser wird inklusive der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils 

erforderlichen Prüfungsleistungen und Gewichte der Noten zu Se-

mesterbeginn wie an der Fakultät Informatik üblich bekannt geg-

eben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Visual Com-

puting. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-VC-ELV2 vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-VC-ELV2 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-VC-TEA Visual Computing Teamproject Prof. Dr. Stefan Gumhold 

stefan.gumhold@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden sind in der Lage, ein komplexes forschungsnahes 

Projekt zu bearbeiten, das Kompetenzen aus mehreren Bereichen 

des Visual Computings erfordert. Die Studierenden sind in der Lage, 

in einer Gruppe eine größere, typischerweise interdisziplinäre Auf-

gabenstellung aus dem Bereich Visual Computing zu lösen. Die Stud-

ierenden beherrschen die Literaturrecherche und die Nutzung wis-

senschaftlicher Informationsquellen. Sie verfügen über vertiefte 

Fachkompetenz als auch über weitreichende Methoden- und Sozi-

alkompetenzen in Bezug auf Projektmanagement und Teamarbeit. 

Inhalte  Inhalte des Moduls sind die disziplinübergreifende Anwendung und 

Kommunikation eines Arbeitsthemas aus den Gebieten der digitalen 

Repräsentation und Verarbeitung visueller Daten. 

Lehr- und 

Lernformen 

Projektbearbeitung im Umfang von 8 SWS und das Selbststudium. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Visual Com-

puting. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im 

Umfang von 12 Wochen, eines Projektberichts von 80 Stunden und 

einem Kolloquium von 30 Minuten. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der 

Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Module im Track Computational Modeling in Energy Economics 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-EE-EPM Electric Power Markets Prof. Dr. Dominik Möst 

dominik.moest@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden kennen die Grundlagen und Methoden der 

ökonomischen Theorie des Elektrizitätssektors. Sie sind in der Lage, 

den Elektrizitätssektor aus volkswirtschaftlicher Perspektive zu 

analysieren. 

Inhalte Das Modul adressiert techno-ökonomische Fragestellungen in der 

Elektrizitätswirtschaft. Es umfasst Methoden, Kenntnisse und Wir-

kungszusammenhänge auf den Gebieten der Energie-

marktstrukturen, techno-ökonomischen Analyse sowie der Model-

lierung und Optimierung von Energiesystemen bzw. Modellierung 

von Energiemärkten. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im 

Umfang von 2 SWS sowie das Selbststudium 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Modeling in Energy Economics. Dieses Modul schafft die 

Voraussetzungen für die Module CMS-EE-SCEE, CMS-EE-LSEE und 

CMS-EE-REEP. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 

Umfang von 90 Minuten. Bei weniger als 10 angemeldeten Stud-

ierenden besteht die Prüfungsleistung aus einer mündlichen 

Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 45 Minuten, dies 

wird den angemeldeten Studierenden am Ende des 

Anmeldezeitraums wie an der Fakultät Informatik üblich bekannt 

gegeben. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-EE-EL1 Computational Modelling in 

Energy Economics Basics 

Prof. Dr. Dominik Möst 

dominik.moest@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die Grundkompetenzen zur Anwen-

dung rechnergestützter Modellierung und Simulation in der Ener-

giemarktmodellierung. Sie verfügen über vertieftes Wissen in der 

Anwendungsdomäne und sind in der Lage, Simulationsresultate intu-

itiv darzustellen. Die Studierenden kennen konkrete wirtschaftliche 

Fragestellungen und beherrschen die Grundlagen der Anwen-

dungsdisziplin sowie deren Fachvokabular. 

Inhalte  Die Inhalte des Moduls sind wahlweise nach Schwerpunktsetzung 

des Studierenden: numerische Verfahren, Informatikmethoden zur 

grafischen Darstellung und Steuerung von Simulationen, rech-

nergestützter Simulation sowie fortgeschrittene Programmierung. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika und 

Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS und das Selbststudium. 

Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Umfang aus dem 

Katalog CMS-EE-EL1 zu wählen; dieser wird inklusive der Lehrveran-

staltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungsleistungen und 

Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der Fakultät In-

formatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrechnung) sowie Wahrschein-

lichkeitsrechnung und Statistik Bachelor-Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten:  

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 

2008.  

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Modeling in Energy Economics. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-EE-EL1 vorgegebenen Prüfungsleistungen. 
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Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-EE-EL1 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-EE-SCEE Case Studies in Energy Econom-

ics  

Prof. Dr. Dominik Möst 

dominik.moest@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Nach Abschluss dieses Moduls sind die Studenten befähigt, 

selbstständig komplexe Fragestellungen des Energie- und Risiko-

managements bzw. der Ressourcenökonomie zu beantworten sowie 

eigene Konzepte zur Integration ökonomischer Aspekte in Entschei-

dungen zu erstellen und anzuwenden. Ergänzend sind die Stud-

ierenden in der Lage, in Teams zu arbeiten, sie beherrschen die Lit-

eraturrecherche und die Nutzung wissenschaftlicher Infor-

mationsquellen.  

Inhalte  Das Modul adressiert aktuelle techno-ökonomische Fragestellungen 

in der Energiewirtschaft. Es umfasst die Modellierung von 

Rohstoffmärkten, die Abbildung und Modellierung von Unsicherheit-

en in der Energiewirtschaft oder die ökonomische Modellierung von 

Stromnetzen.  

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Seminare im Umfang von 2 SWS und das 

Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse und Kompetenzen erwartet, wie sie in den 

Modulen CMS-EE-EPM, CMS-COR-HPC und CMS-COR-MLD erworben 

werden können. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Modeling in Energy Economics. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im 

Umfang von 60 Stunden und einem Kolloquium von 30 Minuten.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der 

Noten der beiden Prüfungsleistungen.  

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-EE-LSEE Literature Studies in Energy Eco-

nomics 

Prof. Dr. Dominik Möst 

dominik.moest@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden können die wissenschaftliche Literatur auf dem 

Gebiet der Energiewirtschaft selbstständig durchsuchen und 

auswerten sowie die Resultate verständlich präsentieren. 

Inhalte  Das Modul adressiert vertiefte techno-ökonomische Fragestellungen 

in der Energiewirtschaft, die vertiefte Modellierung von 

Rohstoffmärkten, die vertiefte Abbildung und Modellierung von Un-

sicherheiten in der Energiewirtschaft und die vertiefte ökonomische 

Modellierung von Stromnetzen.  

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Seminare im Umfang von 2 SWS sowie das 

Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden die im Modul CMS-EE-EPM zu erwerbenden Kenntnisse 

und Kompetenzen vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Modeling in Energy Economics. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im 

Umfang von 90 Stunden und einem unbenoteten Kolloquium von 30 

Minuten. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich unter Berücksichtigung von § 12 Absatz 1 Satz 

5 PO aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungs-

leistungen.  

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-EE-REEP Resource Economics and Envi-

ronmental Policy 

Prof. Dr. Dominik Möst 

dominik.moest@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden kennen und beherrschen die Theorie der 

erschöpfbaren Ressourcen. Sie sind in der Lage, Fragen zu den 

Markt- und Preisstrukturen auf Rohstoffmärkten zu beantworten 

sowie Optimierungsmethoden in der Energiewirtschaft anzuwenden 

und kritisch zu reflektieren. 

Inhalte  Das Modul beinhaltet die Grundlagen der Ressourcenökonomie und 

der Umweltpolitik. Diese umfassen aktuelle und angewandte Theori-

en und Modelle der Fachgebiete, wie z.B. die Hotelling Regel. Das 

Modul umfasst ferner die Grundlagen umweltpolitischer 

Steuerinstrumente. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im 

Umfang von 2 SWS, Projektbearbeitung im Umfang von 2 SWS sowie 

das Selbststudium. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden die in den Modulen CMS-EE-EPM, CMS-COR-HPC und 

CMS-COR-MLD zu erwerbenden Kenntnisse und Kompetenzen 

vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Modelling in Energy Economics. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 

Umfang von 90 Minuten (Prüfungsleistung I) sowie einer Projektarbe-

it im Umfang von 150 Stunden (Prüfungsleistung II). Bei bis zu 10 

angemeldeten Studierenden besteht Prüfungsleistung I aus einer 

mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 45 

Minuten; ggf. wird dies den angemeldeten Studierenden am Ende 

des Anmeldezeitraums bekannt gegeben.  

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten 

der Prüfungsleistungen. Die Prüfungsleistung I wird zweifach und die 

Prüfungsleistung II einfach gewichtet. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-EE-EL2 Computational Modelling in 

Energy Economics Advanced 

Prof. Dr. Dominik Möst 

dominik.moest@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden verfügen über vertiefte Kompetenzen zur Anwen-

dung rechnergestützter Modellierung und Simulation in der Ener-

giemarktmodellierung, erweitert auf komplexe techno-ökonomische 

Systeme. Sie kennen die Anwendungsdomäne insoweit, als dass sie 

in der Lage sind, Modelle mittels selbst implementierter Simula-

tionsverfahren zu studieren sowie komplexe marktwirtschaftliche 

selbständig zu modellieren und die Modelle zu testen und zu validi-

eren. Sie können eigenverantwortlich Projektgespräche mit Partnern 

aus den Wirtschaftswissenschaften führen. 

Inhalte  Die Inhalte des Moduls sind wahlweise nach Schwerpunktsetzung 

des Studierenden: vertiefte Kenntnisse numerischer Verfahren, 

ergänzende Informatikmethoden zur grafischen Darstellung und 

Steuerung von Simulationen, rechnergestützter Simulation sowie 

fortgeschrittene Programmierung. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Tutorien, 

Praktika und Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS und das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-EE-EL2 zu wählen; dieser wird inklusive 

der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungs-

leistungen und Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der 

Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Modeling in Energy Economics. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-EE-EL2 vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-EE-EL2 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Module im Track Computational Engineering 

 

Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CMA-FEM Finite Element Methods Prof. Dr. Axel Voigt 

axel.voigt@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die Theorie und Praxis der Finite-

Elemente-Methode (FEM) zur numerischen Lösung partieller Diffe-

rentialgleichungen. Die Studierenden verfügen über ein systemati-

sches Verständnis der Theorie der FEM, insbesondere von Konver-

genz-Resultaten. Sie besitzen Kenntnisse zu algorithmischen Fragen 

und Implementierungsaspekten in Software, haben grundsätzliche 

Kenntnisse und Erfahrungen in der Modellierung anwendungsbezo-

gener Probleme, beispielsweise aus den Bereichen der Strömungs-

mechanik und der Materialwissenschaften. Außerdem sind die Stu-

dierenden in der Lage, konkrete Problemstellungen ausgewählter 

Anwendungsgebiete selbstständig zu analysieren und mit geeigneten 

FEM-Verfahren zu lösen.  

Inhalte  Die Modulinhalte umfassen alle wesentlichen Aspekte der Finite 

Elemente Methode, einschließlich der Theorie, der Implementierung 

und ihrer Anwendungen. 

Lehr- und 

Lernformen 

Vorlesungen im Umfang von 3 SWS und Übungen im Umfang 1 SWS 

sowie Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Kompetenzen zur Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen 

(vgl. z.B. Gerald, Wheatley: Applied Numerical Analysis (chapters 1-6), 

Pearson, 2003; oder Ferziger: Numerical Methods for Engineering 

Application (chapters 1-5), Wiley, 1998)  

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computatio-

nal Mathematics und des Tracks Computational Engineering. Das 

Modul schafft die Voraussetzungen für die Module CMS-CMA-

MODSEM und CMS-CMA-ELV2.  

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 10 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 120 

Minuten. Bei bis zu 10 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistungen als Gruppenprüfung mit bis zu 

3 Studierenden im Umfang von 20 Minuten; dies wird den ange-

meldeten Studierenden am Ende des Anmeldezeitraumes bekannt 

gegeben. Prüfungsvorleistung sind Übungsaufgabe im Umfang von 

10 Stunden. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 
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Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CE-EL1 Computational Engineering Ba-

sics 

Prof. Dr. Michael Beitelschmidt 

michael.beitelschmidt@tu-

dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen die Grundkompetenzen zur Anwen-

dung rechnergestützter Modellierung und Simulation in den Inge-

nieurwissenschaften. Sie verfügen über vertieftes Wissen in der An-

wendungsdomäne und sind in der Lage, Simulationsresultate intuitiv 

darzustellen. Die Studierenden kennen konkrete konstruktive 

Fragestellungen und beherrschen die Grundlagen der Anwen-

dungsdisziplin sowie deren Fachvokabular. 

Inhalte  Die Inhalte des Moduls sind wahlweise nach Schwerpunktsetzung 

des Studierenden: die Grundlagen der Mechanik, die Grundlagen der 

Automatisierung, Informatikmethoden zur grafischen Darstellung 

und Steuerung von Simulationen sowie Strömungssimulation. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Tutorien, 

Praktika und Projektbearbeitungen im Umfang von 8 SWS und das 

Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-

fang aus dem Katalog CMS-CE-EL1 zu wählen; dieser wird inklusive 

der Lehrveranstaltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungs-

leistungen und Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der 

Fakultät Informatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse in sequentieller Computerprogrammierung, 

Algorithmen und Datenstrukturen, Analysis von Funktionen einer 

und mehrerer Variablen, lineare Algebra (Vektor- und Matrizenrech-

nung) sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik auf Bachelor-

Niveau vorausgesetzt. 

Mit der folgenden Literatur können sich die Studierenden auf das 

Modul vorbereiten: 

Harel: Algorithmics - the spirit of computing, Addison-Wesley, 2004 

Schildt: C++ from the ground up, McGraw-Hill, 2003 

Abelson, Hal; Sussman, Gerald Jay: Structure and Interpretation of 

Computer Programs. MIT Press, 1985; 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Edi-

tion, MIT Press 2001; 

Lax, Terrell: Multivariable Calculus with Applications (Undergraduate 

Texts in Mathematics), Springer, 2018 

Hefferon, Jim: Linear Algebra, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, 

2008. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Engineering. 
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Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-CE-EL1 vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 10 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-CE-EL1 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 

angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester.  
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CE-AT Advanced Topics in Finite Ele-

ment Analysis Multifield Methods 

Prof. Dr. Markus Kästner 

markus.kaestner@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden haben fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten zur  

numerischen Lösung gekoppelter Feldprobleme unter Berücksichti-

gung geometrischer und materieller Nichtlinearitäten. 

Inhalte  Das Modul beinhaltet die Finite-Elemente-Methode für nichtlineares 

Materialverhalten unter Berücksichtigung finiter Deformationen, 

kontinuumsmechanische Modellbildung, Diskretisierung der schwa-

chen und deren Linearisierung sowie weiterführende Aspekte und 

Anwendungen der Modellierung von gekoppelten Problemen, adap-

tiven und isogeometrischen Diskretisierungen sowie mehrskaligen 

Modellierungsansätzen. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im 

Umfang von 2 SWS sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der Linearen Algebra, Numerik von Differen-

tialgleichungen, Diskreten Strukturen und der Technischen Mechanik 

vorausgesetzt.  

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Engineering. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 25 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 120 

Minuten. Bei bis zu 25 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 

30 Minuten; ggf. wird dies den angemeldeten Studierenden am Ende 

des Anmeldezeitraums bekannt gegeben. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CE-MBD Multibody Dynamics Prof. Dr. Michael Beitelschmidt 

michael.beitelschmidt@tu-

dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden verstehen die Methode der Mehrkörpersystem-

Simulation, um große Bewegungen von mechanischen Systemen aus 

starren Körpern im Zeitbereich berechnen zu können. Die Studie-

renden beherrschen die Methodik des Aufstellens der Bewegungs-

gleichungen von Mehrkörpersystemen sowie deren rechentechni-

sche Implementierung für einfache Sonderfälle. Die Studierenden 

kennen die verschiedenen Algorithmen der Mehrkörpersimulation, 

die in kommerziellen Programmen Verwendung finden. 

Inhalte  Inhalt sind Kinematik und Kinetik von starren Körpern, Beschreibung 

von Gelenken und Bindungen, die Algorithmen zur Aufstellung der 

Bewegungsgleichungen sowie Lösungsverfahren. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im 

Umfang von 2 SWS sowie das Selbststudium. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Engineering. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 

Umfang von 90 Minuten. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CE-MP Multifield Problems 

 

Prof. Dr. Thomas Wallmersper-

ger 

thomas.wallmersperger@tu-

dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen (i) die Grundlagen zur Untersuchung 

und Berechnung von multifunktionalen Strukturen bzw. Strukturel-

ementen und (ii) die fundamentalen Zusammenhänge zur mathe-

matischen Beschreibung von mechanischen, thermischen und el-

ektrischen Erscheinungen in deformierbaren Materialien.  

Die Studierenden sind in der Lage, aktive Strukturen zu beschreiben 

und zu berechnen.  

Inhalte  Inhalte des Moduls sind das Verhalten sowie Formulierungen für 

verschiedene aktive Materialien und die Berechnung von "realen" 

Anwendungen multifunktionaler Strukturen, Grundgleichungen der 

Kontinuumsmechanik und deren Erweiterung auf andere 

physikalische Erscheinungen sowie die Modellierung von Feld-

problemen, die verschiedene physikalische Erscheinungen koppeln. 

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im 

Umfang von 2 SWS sowie das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Es werden Kenntnisse der Linearen Algebra, Numerik von Differen-

tialgleichungen, Diskreten Strukturen und der Technischen Mechanik 

vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Engineering. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht bei mehr als 15 ange-

meldeten Studierenden aus einer Klausurarbeit im Umfang von 120 

Minuten. Bei bis zu 15 angemeldeten Studierenden besteht sie aus 

einer mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang von 

30 Minuten; ggf. wird dies den angemeldeten Studierenden am Ende 

des Anmeldezeitraums bekannt gegeben. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Moduls Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CE-CFD Computational Fluid Dynamics Prof. Dr. Jochen Fröhlich 

jochen.froehlich@tu-dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden beherrschen grundlegende Diskretisierungs-

verfahren für die partiellen Differentialgleichungen der 

Strömungsmechanik. Sie sind in der Lage, diese Algorithmen zu 

erstellen, anzuwenden, bzgl. zentraler Eigenschaften zu analysieren 

und anhand geeigneter Tests zu validieren. 

Inhalte Das Modul beinhalt die Klassifizierung von Differentialgleichungen, 

Algorithmen der Finiten Differenzen und der Finiten Volumen, die 

Analyse der numerischen Eigenschaften der Verfahren hinsichtlich 

Konvergenz, Konsistenz und Stabilität. Des Weiteren sind Lösungs-

verfahren für resultierende Gleichungssysteme und ausgewählte 

Anwendungen Inhalte des Moduls. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen im Umfang von 2 SWS, Übungen im 

Umfang von 2 SWS sowie das Selbststudium. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

Grundlagen der Mathematik (Analysis), Grundlagen der Numerik, wie 

sie im Modul CMS-COR-NUM erworben werden können, Grundlagen 

der Strömungsmechanik (Erhaltungsgleichungen, Ähnlichkeits-

kennzahlen) 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computatio-

nal Engineering. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-

standen ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Klausurarbeit im 

Umfang von 120 Minuten Dauer. Bei weniger als 10 Teilnehmern 

kann die Klausurarbeit durch eine mündliche Prüfungsleistung als 

Einzelprüfung im Umfang von 20 Minuten ersetzt werden, dies wird 

den angemeldeten Studierenden am Ende des Anmeldezeitraums 

bekannt gegeben. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 5 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten 

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent 

CMS-CE-EL2 Computational Engineering Ad-

vanced 

Prof. Dr. Michael Beitelschmidt 

michael.beitelschmidt@tu-

dresden.de 

Qualifikationsziele Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Moduls über vertiefte 

Kompetenzen zur Anwendung rechnergestützter Modellierung und 

Simulation in den Ingenieurwissenschaften, erweitert auf komplexe 

raumzeitliche Systeme. Sie besitzen vertieftes Wissen in der Anwen-

dungsdomäne und sind in der Lage gemischte Modelle mittels selbst 

implementierter Simulationsverfahren zu studieren sowie komplexe 

Systeme selbstständig zu modellieren und die Modelle zu testen und 

zu validieren. Die Studierenden kennen die Anwendungsdomäne in-

soweit, dass sie lösungsorientierte Projektgespräche mit Partnern 

aus den Ingenieurwissenschaften führen können. 

Inhalte  Die Inhalte des Moduls sind wahlweise nach Schwerpunktsetzung 

der Studierenden: vertiefte Aspekte der Mechanik, vertiefte Aspekte 

der Automatisierung, vertiefte Aspekte Informatikmethoden zur 

grafischen Darstellung und Steuerung von Simulationen sowie 

Strömungssimulation. 

Lehr- und 

Lernformen 

Das Modul umfasst Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika und 

Projektbearbeitungen im Umfang von 12 SWS und das Selbststudi-

um. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Umfang aus dem 

Katalog CMS-CE-EL2 zu wählen; dieser wird inklusive der Lehrveran-

staltungssprache, der jeweils erforderlichen Prüfungsleistungen und 

Gewichte der Noten zu Semesterbeginn wie an der Fakultät In-

formatik üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 

die Teilnahme 

 

Verwendbarkeit Das Modul ist im Masterstudiengang Computational Modeling and 

Simulation ein Pflichtmodul für Studierende des Tracks Computa-

tional Engineering. 

Voraussetzungen für 

die Vergabe von Leis-

tungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung 

bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus den gemäß Katalog 

CMS-CE-EL2 vorgegebenen Prüfungsleistungen. 

Leistungspunkte und 

Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. Die 

Modulnote ergibt sich aus dem gemäß Katalog CMS-CE-EL2 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des Mod-

uls 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 

angeboten. 
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Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst zwei Semester. 
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Anlage 2, Teil 1: 

Studienablaufplan  

mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie erforderlichen Leistungen, deren Art, Umfang und Ausgestaltung 

den Modulbeschreibungen zu entnehmen sind. 
 

Modul-Nr. Modulname 
1. Semester 2. Semester 3. Semester (M) 4. Semester  

LP 
LP-

Ges. V/Ü/S/T/PA/P/SK V/Ü/S/T/PA/P/SK V/Ü/S/T/PA/P/SK  

Pflichtmodule Grundlagenausbildung      25 

CMS-SKL 

 

Soft Skills 4 V/Ü/S/T/PA/P/SK* 

davon mind. 2 SK 

   5  

CMS-PROJ Research Project   0/0/0/0/12/0/0  

2PL 

 15  

CMS-SEM Literature Studies in Computational Modeling   0/0/4/0/0/0/0 2PL   5  

Wahlpflichtmodule Grundlagenausbildung (3 aus 6) 

(für Track „Computational Life Science“ 3 aus 5) 

     15 

CMS-COR-MLD Machine Learning and Data Mining 2/2/0/0/0/0/0 PL    5  

CMS-COR-HPC Parallel Programming and High-Performance Com-

puting 

2/2/0/0/0/0/0 PL    5  

CMS-COR-NUM Basic Numerical Methods  

 

2/2/0/0/0/0/0 PL    5  

CMS-COR-SAP Stochastics and Probability  

 

2/1/0/1/0/0/0 PL    5  

CMS-COR-VIZ Data Visualization 

 

2/2/0/0/0/0/0 PL    5  

CMS-COR-SED Statistical Principles and Experimental Design 

 (nicht wählbar für Track Computational Life Sci-

ence) 

2/2/0/0/0/0/0 PL    5  

Wahlpflichtbereich fachliche Profilierung       

Wahl eines Tracks aus fünf gemäß Anlage 2, Teil 2 Pflichtmodule gemäß Anlage 2, Teil 2   50 

    Masterarbeit 

Verteidigung 

 29 

1 

 30 30 30 30  120 

*Art und Umfang der einzelnen Lehr- und Lernformen sowie Anzahl der Prüfungsleistungen variieren in Abhängigkeit der Wahl der Studierenden. 
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Anlage 2, Teil 2:  

Studienablaufplan der fachlichen Profilierung – Pflichtmodule in dem gewählten Track 

mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie erforderlichen Leistungen, deren Art, Umfang und Ausgestaltung 

den Modulbeschreibungen zu entnehmen sind. 

 

 

Modul-Nr. Modulname 
1. Semester 2. Semester 

3. Semester 

(M) 

4. Semester 

LP 
LP-

Ges. 
V/Ü/S/T/PA/P/SK V/Ü/S/T/PA/P/SK V/Ü/S/T/PA/P/SK  

Wahl eines Tracks aus fünf       

Computational Life Science      50 

CMS-CLS-ELG Computational Life Science Basics 4 V/Ü/S/T/PA/P* 4 V/Ü/S/T/PA/P*   10  

CMS-CLS-IBC Introduction to Biochemistry 2/0/0/0/0/2/0 PL    5  

CMS-CLS-ABI Applied Bioinformatics  2/2/0/0/0/0/0 PL   5  

CMS-CLS-ELV Computational Life Science Advanced  4 V/Ü/S/T/PA/P* 4 V/Ü/S/T/PA/P*  10  

CMS-CLS-TEA Computational Life Science Teamproject  0/0/0/0/8/0/0 3PL   10  

CMS-CLS-MOS Modeling and Simulation in Biology   2/2/0/0/0/0/0 PL  5  

CMS-COR-SED Statistical Principles and Experimental Design   2/2/0/0/0/0/0 PL  5  

Computational Mathematics      50 

CMS-CMA-ELG Computational Mathematics Basics 4 V/Ü/S/T/PA/P* 4 V/Ü/S/T/PA/P*   10  

CMS-CMA-FEM Finite Element Methods 3/1/0/0/0/0/0 PVL PL    5  

CMS-CMA-MODSEM Modeling Case Studies  4 S/90 Stunden PA   PL   10  

CMS-CMA-PROJ Computational Mathematics Project   2 S/60 Stunden PA  

PL 

 5  

CMS-CMA-ELV1 Computational Mathematics Advanced   4 V/Ü/S/T/PA/P* 4 V/Ü/S/T/PA/P*  10  

CMS-CMA-ELV2 Computational Mathematics Applications  4 V/Ü/S/T/PA/P* 4 V/Ü/S/T/PA/P*  10  
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Modul-Nr. Modulname 1. Semester 2. Semester 3. Semester 

(M) 

4. Semester  LP LP-

Ges 

V/Ü/S/T/PA/P/SK V/Ü/S/T/PA/P/SK V/Ü/S/T/PA/P/SK  

Visual Computing      50 

CMS-VC-ELG Visual Computing Basics 4/4/0/0/0/0/0*    10  

CMS-VC-ELV1 Visual Computing Advanced  6 V/Ü/S/T/PA/P* 6 V/Ü/S/T/PA/P*  15  

CMS-VC-ELV2 Visual Computing Applications  1V/1Ü +  

4 V/Ü/S/T/PA/P* 

1V/1Ü +  

4 V/Ü/S/T/PA/P* 

 15  

CMS-VC-TEA Visual Computing Teamproject  0/0/0/0/8/0/0 3PL   10  

Computational Modelling in Energy Economics      50 

CMS-EE-EPM Electric Power Markets 2/2/0/0/0/0/0 PL    5  

CMS-EE-EL1 Computational Modelling in Energy Economics Basics 4 V/Ü/S/PA/P* 4 V/Ü/S/PA/P*   10  

CMS-EE-SCEE Case Studies in Energy Economics   0/0/2/0/0/0/0 2PL   10  

CMS-EE-LSEE Literature Studies in Energy Economics  0/0/2/0/0/0/0 2PL   5  

CMS-EE-REEP Resource Economics and Environmental Policy   2/2/0/0/2/0/0 2PL  10  

CMS-EE-EL2 Computational Modelling in Energy Economics Advanced    4 V/Ü/S/T/PA/P* 4 V/Ü/S/T/PA/P*  10  

Computational Engineering      50 

CMS-CMA-FEM Finite Element Methods 3/1/0/0/0/0/0 PVL PL    5  

CMS-CE-EL1 Computational Engineering Basics  4 V/Ü/S/T/PA/P* 4 V/Ü/S/T/PA/P*  10  

CMS-CE-AT Advanced Topics in Finite Element Analysis Multifield 

Methods 

 2/2/0/0/0/0/0 PL   5  

CMS-CE-MBD Multibody Dynamics  2/2/0/0/0/0/0 PL   5  

CMS-CE-MP Multifield Problems  2/2/0/0/0/0/0 PL   5  

CMS-CE-CFD Computational Fluid Dynamics 2/2/0/0/0/0/0 PL    5  

CMS-CE-EL2 Computational Engineering Advanced  6 V/Ü/S/PA/P* 6 V/Ü/S/PA/P*  15  

 

*Art und Umfang der einzelnen Lehr- und Lernformen sowie Anzahl der Prüfungsleistungen variieren in Abhängigkeit der Wahl der Studierenden. 
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Erläuterungen: 

 

V Vorlesung   

Ü Übung 

S Seminar 

T Tutorium 

M Mobilitätsfenster  

PA Projektbearbeitung 

P Praktikum 

SK Sprachkurs 

PVL Prüfungsvorleistung 

LP Leistungspunkte 

PL Prüfungsleistung 
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Technische Universität Dresden 

Fakultät Informatik 

Fakultät Mathematik 

Center for Molecular and Cellular Bioengineering  

Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang  
Computational Modeling and Simulation 

Vom 20. April 2018 

Aufgrund von § 34 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3) erlässt die Technische Universität 

Dresden die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Regelstudienzeit 
§ 2 Prüfungsaufbau 
§ 3 Fristen und Termine 
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
§ 5 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 6 Klausurarbeiten 
§ 7 Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten 
§ 8 Projektarbeiten 
§ 9 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 10 Referate 
§ 11 Sonstige Prüfungsleistungen 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse 
§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 14 Bestehen und Nichtbestehen 
§ 15 Wiederholung von Modulprüfungen 
§ 16 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer 

Hochschule erworbenen Qualifikationen 
§ 17 Prüfungsausschuss 
§ 18 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 19 Zweck der Masterprüfung 
§ 20 Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit  und der 

Verteidigung 
§ 21 Zeugnis und Masterurkunde 
§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 

§ 23 Studiendauer, -aufbau und -umfang 
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§ 24 Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung 
§ 25 Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 
§ 26 Bearbeitungszeit der Masterarbeit und Dauer der Verteidigung 
§ 27 Mastergrad 

Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 

§ 28 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Anlage 1: Pflichtmodule in den wählbaren Tracks 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang Computational Modeling and Simulation um-

fasst neben der Präsenz das Selbststudium, sowie die Masterprüfung. 

§ 2 

Prüfungsaufbau 

Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Masterarbeit und der Verteidigung. 

Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab und besteht aus mindestens einer Prüfungsleistung. Die 

Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen. 

§ 3 

Fristen und Termine 

(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Masterprü-

fung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden 

ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Masterprüfung kann innerhalb eines Jahres ein-

mal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als erneut nicht bestanden. Eine zweite 

Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin möglich. Danach gilt die Mas-

terprüfung als endgültig nicht bestanden.  

(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorgegebe-

nen Semesters abgelegt werden. 

(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot 

sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Masterarbeit und die Verteidigung in den 

festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden rechtzeitig sowohl 

über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen als auch über die Termine, 

zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Masterarbeit 

sowie über den Termin der Verteidigung informiert. Den Studierenden ist für jede Modulprüfung 

auch die jeweilige Wiederholungsmöglichkeit bekannt zu geben. 

(4) In der Mutterschutzzeit beginnt kein Fristlauf und sie wird auf laufende Fristen nicht ange-

rechnet. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elternzeit wird auf § 12 Absatz 2 der Immatrikula-

tionsordnung der Technischen Universität Dresden verwiesen.  

§ 4 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

(1) Zu Prüfungen der Masterprüfung nach § 2 Satz 1 kann nur zugelassen werden, wer: 

1. in den Masterstudiengang Computational Modeling and Simulation an der Technischen Univer-

sität Dresden eingeschrieben ist und 

2. die fachlichen Voraussetzungen nach § 24 nachgewiesen hat und 

3. eine schriftliche oder datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklärung zu Absatz 4 Nummer 3 

abgegeben hat. 
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(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich die bzw. der Studierende anzumelden. 

Eine spätere Abmeldung ist ohne Angabe von Gründen möglich. Die Frist für eine Abmeldung en-

det bei Prüfungsleistungen gemäß § 9 der Prüfungsordnung zwei Wochen, bei allen anderen Prü-

fungsleistungen drei Werktage vor dem Prüfungstermin. Form und Frist der Anmeldung werden 

vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn des Semesters wie an der Fakultät Informatik 

üblich bekannt gegeben. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. 

(3) Die Zulassung erfolgt 

1. zu einer Prüfungsleistung aufgrund der jeweiligen Anmeldung, 

2. zur Masterarbeit aufgrund des Antrags der bzw. des Studierenden auf Ausgabe des Themas 

oder, im Falle von § 20 Absatz 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas und 

3. zur Verteidigung aufgrund der Bewertung der Masterarbeit mit einer Note von mindestens 

„ausreichend“ (4,0). 

(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2 

nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder 

3. die bzw. der Studierende eine für den Abschluss des Masterstudiengangs Computational Mo-

deling and Simulation erforderliche Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffentlich 

erfolgen. § 17 Absatz 4 bleibt unberührt. 

§ 5 

Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. Klausurarbeiten (§ 6), 

2. Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten (§ 7), 

3. Projektarbeiten (§ 8), 

4. mündliche Prüfungsleistungen (§ 9), 

5. Referate (§ 10) und/oder 

6. sonstige Prüfungsleistungen (§ 11) 

zu erbringen. In Modulen, die erkennbar mehreren Prüfungsordnungen unterliegen, sind für in-

haltsgleiche Prüfungsleistungen Synonyme zulässig. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem 

Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice) sind ausgeschlossen. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in englischer oder nach Maßgabe der Modulbeschrei-

bung in deutscher Sprache zu erbringen. 

(3) Macht die bzw. der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger kör-

perlicher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen 

ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihr bzw. ihm von der bzw. dem 

Prüfungsausschussvorsitzenden auf Antrag gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer ver-

längerten Bearbeitungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines 

ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Entspre-

chendes gilt für Prüfungsvorleistungen. 

(4) Macht die bzw. der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum 14. 

Lebensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie vorgeschrieben er-

bringen zu können, gestattet die bzw. der Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag der bzw. des 

Studierenden, die Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind 
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Kinder, Eltern, Großeltern, Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie Lebenspartnerinnen und Le-

benspartner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet die bzw. der Prüfungsaus-

schussvorsitzende in Absprache mit der zuständigen Prüferin bzw. dem zuständigen Prüfer nach 

pflichtgemäßem Ermessen. Über eine angemessene Maßnahme zum Nachteilsausgleich entschei-

det die bzw. der Prüfungsausschussvorsitzende. Als geeignete Maßnahmen zum Nachteilsaus-

gleich kommen zum Beispiel verlängerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung ande-

rer Medien, Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb der Hochschule oder ein anderer Prü-

fungstermin in Betracht. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. 

§ 6 

Klausurarbeiten 

(1) In Klausurarbeiten soll die bzw. der Studierende nachweisen, dass sie bzw. er auf der Basis 

des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 

gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. 

(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, sind 

in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prüferinnen und 

Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen gemäß § 

12 Absatz 1; es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren 

Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht über-

schreiten. 

(3) Die Dauer der Klausurarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt und darf 

90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten.  

§ 7 

Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten 

(1) Durch Seminararbeiten soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausge-

wählte Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenz-

ten Zeit bearbeiten zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob sie bzw. er über die grundlegen-

den Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfügt. Andere entsprechende schriftliche Arbeiten, 

nämlich Projektberichte und Belegarbeiten, sind den Seminararbeiten gleichgestellt. 

(2) Für Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten gilt § 6 Absatz 2 ent-

sprechend. 

(3) Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten dürfen maximal einen zeit-

lichen Umfang von 120 Stunden haben. Der konkrete Umfang wird jeweils in den Modulbeschrei-

bungen festgelegt. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung 

festzulegen.  

§ 8 

Projektarbeiten 

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur 

Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll die bzw. 

der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie 

interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 

(2) Für Projektarbeiten gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. 
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(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen festge-

legt und beträgt maximal 15 Wochen. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im Rahmen der 

Aufgabenstellung festzulegen. 

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge deut-

lich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. Werden Teile 

der Projektarbeit mündlich erbracht, gilt dafür § 9 Absatz 4 Satz 1 entsprechend.  

§ 9 

Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nachwei-

sen, die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese 

Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob die bzw. der Studie-

rende über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 

(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüferinnen und 

Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einer Prüferin bzw. einem Prüfer in Gegenwart einer sachkun-

digen Beisitzerin bzw. eines sachkundigen Beisitzers (§ 18) als Einzelprüfung abgelegt, sofern nicht 

nach Maßgabe der Modulbeschreibung eine Gruppenprüfung mit bis zu drei Personen vorgesehen 

ist. 

(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben eine Dauer von 15 bis 45 Minuten. Die konkrete Dauer 

wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind in 

einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der bzw. dem Studierenden im Anschluss an die 

mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 

(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung un-

terziehen wollen, sollen im Rahmen der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer 

zugelassen werden, es sei denn, die bzw. der zu prüfende Studierende widerspricht. Es dürfen 

jedoch keine Notizen oder Aufzeichnungen gemacht werden. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf 

die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

§ 10 

Referate 

(1) Durch Referate soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Frage-

stellungen aufbereiten und präsentieren zu können. Die Ausgestaltung inklusive Sprache und 

Dauer ist im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen. 

(2) § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die bzw. der für die Lehrveranstaltung, in der 

das Referat ausgegeben und gegebenenfalls gehalten wird, zuständige Lehrende soll eine der Prü-

ferinnen bzw. einer der Prüfer sein.  

(3) § 9 Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend.  

  



72 

§ 11 

Sonstige Prüfungsleistungen 

(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den Modulbe-

schreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls der Dauer bzw. des zeitlichen 

Umfangs konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen) soll die bzw. der 

Studierende die vorgegebenen Leistungen erbringen. Ist ein zeitlicher Umfang angegeben, ist dar-

aus abgeleitet die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen. Sonstige Prü-

fungsleistungen sind Kolloquien, Praktikumsprotokolle, Präsentationen, Recherchen und Tests.  

(2) Die sonstigen Prüfungsleistungen nach Absatz 1 sind wie folgt definiert: 

1. Das Kolloquium ist eine zusammenfassende Darstellung eines selbstständig erarbeiteten Er-

gebnisses in einem Vortrag mit anschließender fachlicher Diskussion.  

2. Das Praktikumsprotokoll ist ein formalisierter Bericht über Ablauf und Ergebnis eines Prakti-

kums, wodurch die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweist, den Verlauf oder erreichte 

Ergebnisse in angemessener Weise darlegen zu können. 

3. Die Präsentation ist ein mündlicher oder auch mediengestützter Vortrag einer bzw. eines Stu-

dierenden oder nach Maßgabe der Aufgabenstellung bei abgrenzbaren Einzelbeiträgen mehre-

rer Studierender, bei dem durch eigenständige Arbeit erreichte Ergebnisse in strukturierter 

Form unter Verwendung in der Regel visueller Hilfsmittel vorgestellt werden. 

4. Bei einer Recherche werden die durch Nachforschungen zu einem vorgegebenen Thema ge-

wonnenen Informationen mit Quellenangabe in schriftlicher Form festgehalten. 

5. Der Test dient der schriftlichen Überprüfung der Kenntnisse der bzw. des Studierenden zu ei-

nem ausgewählten Thema in begrenzter Zeit.  

(3) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. Für nicht schrift-

liche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 9 Absatz 2 und 4 entsprechend. 

§ 12 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse 

(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüferinnen 

und Prüfern festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anfor-

derungen liegt; 

3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht; 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben oder 

abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Eine einzelne Prü-

fungsleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet (unbenotete Prü-

fungsleistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies ausnahmsweise vorsieht. In die 

weitere Notenberechnung gehen mit „bestanden“ bewertete unbenotete Prüfungsleistungen nicht 

ein; mit „nicht bestanden“ bewertete unbenotete Prüfungsleistungen gehen in die weitere Noten-

berechnung mit der Note „nicht ausreichend“ (5.0) ein. 
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(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung gewich-

teten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die erste Dezimal-

stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 

bis einschließlich 1,5 =  sehr gut, 

von 1,6 bis einschließlich 2,5 =  gut, 

von 2,6 bis einschließlich 3,5 =  befriedigend, 

von 3,6 bis einschließlich 4,0 =  ausreichend, 

ab 4,1 =  nicht ausreichend. 

(3) Modulprüfungen, die nur aus einer unbenoteten Prüfungsleistung bestehen, werden ent-

sprechend der Bewertung der Prüfungsleistung lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 

bewertet (unbenotete Modulprüfungen). In die weitere Notenberechnung gehen unbenotete Mo-

dulprüfungen nicht ein. 

(4) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Masterprüfung 

gehen die Endnote der Masterarbeit mit 60-fachem Gewicht und die gemäß den Leistungspunkten 

gewichteten Modulnoten nach § 25 Absatz 1 ein. Die Endnote der Masterarbeit setzt sich aus der 

Note der Masterarbeit mit dreifachem und der Note der Verteidigung mit einfachem Gewicht zu-

sammen. Für die Gesamt- und Endnoten gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. Bei einer über-

ragenden Leistung (Gesamtnote der Masterprüfung besser als oder gleich 1,3 und Endnote der 

Masterarbeit gleich 1,0) wird vom Prüfungsausschuss das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“/ 

„with distinction“ vergeben.  

(5) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend der ECTS-

Bewertungsskala ausgewiesen. 

(6) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden durch an 

der Fakultät Informatik übliche Veröffentlichung mitzuteilen. 

§ 13 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewertet, 

wenn die bzw. der Studierende einen für sie bzw. ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen 

Grund versäumt oder ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung 

nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prüfungsamt 

der Fakultät Informatik unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 

Krankheit einer bzw. eines Studierenden ist in der Regel ein ärztliches Attest, in Zweifelsfällen ein 

amtsärztliches Attest, vorzulegen. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zu 

Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und 

die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit 

der bzw. des Studierenden die Krankheit eines von ihr bzw. ihm überwiegend allein zu versorgen-

den Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits 

vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Über die Genehmigung des 

Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnisgrundes entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Versucht die bzw. der Studierende, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistungen durch 

Täuschung, beispielsweise durch das Mitführen oder die Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, 

zu beeinflussen, gilt aufgrund einer entsprechenden Feststellung durch den Prüfungsausschuss 

die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Entsprechend gelten 
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unbenotete Prüfungsleistungen als mit „nicht bestanden“ bewertet.  Eine Studierende bzw. ein 

Studierender, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von der 

jeweiligen Prüferin bzw. vom jeweiligen Prüfer oder von der bzw. dem jeweiligen Aufsichtführen-

den von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die Prü-

fungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwie-

genden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende bzw. den Studierenden von der Er-

bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Hat die bzw. der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und stellt sich diese Tat-

sache erst nach Bekanntgabe der Bewertung heraus, so kann vom Prüfungsausschuss die Bewer-

tung der Prüfungsleistung in „nicht ausreichend“ (5,0) und daraufhin gemäß § 12 Absatz 2 auch die 

Note der Modulprüfung abgeändert werden. Waren die Voraussetzungen für das Ablegen einer 

Modulprüfung nicht erfüllt, ohne dass die bzw. der Studierende hierüber täuschen wollte, so wird 

dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprüfung geheilt. Hat die bzw. der Studierende vor-

sätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Modulprüfung erwirkt, so kann vom Prüfungsausschuss die 

Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ erklärt werden. In schwerwie-

genden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende bzw. den Studierenden von der Er-

bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Prüfungsvorleistungen, die Masterarbeit und die Verteidigung 

entsprechend. 

§ 14 

Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) ist 

bzw. die unbenotete Modulprüfung mit „bestanden“ bewertet wurde. Ist die Modulprüfung be-

standen, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung zugeordneten Leistungspunkte erwor-

ben. 

(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Masterarbeit sowie die 

Verteidigung bestanden sind. Masterarbeit und Verteidigung sind bestanden, wenn sie mindestens 

mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 

(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens “ausrei-

chend“ (4,0) ist oder die unbenotete Modulprüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde. Master-

arbeit und Verteidigung sind nicht bestanden, wenn sie nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 

bewertet wurden. 

(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens 

„ausreichend“ (4,0) ist oder die unbenotete Modulprüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde 

und ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Masterarbeit und Verteidigung sind endgültig nicht 

bestanden, wenn sie nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden und eine Wieder-

holung nicht mehr möglich ist. 

(5) Eine Masterprüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn entweder eine 

Modulprüfung, die Masterarbeit oder die Verteidigung nicht bestanden bzw. endgültig nicht be-

standen sind. § 3 Absatz 1 bleibt unberührt. Im Falle des endgültigen Nichtbestehens einer Mo-

dulprüfung des Wahlpflichtbereichs wird das endgültige Nichtbestehen der Masterprüfung erst 

dann nach § 17 Absatz 4 beschieden, wenn die bzw. der Studierende nicht binnen eines Monats 

nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Modulprüfung umwählt oder eine Umwahl gemäß § 6 Ab-

satz 2 Satz 12 Studienordnung nicht mehr möglich ist. Hat die bzw. der Studierende die Master-

prüfung endgültig nicht bestanden, verliert sie bzw. er den Prüfungsanspruch für alle Bestandteile 

der Masterprüfung gemäß § 2 Satz 1. 
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(6) Hat die bzw. der Studierende eine Modulprüfung, die Masterarbeit oder die Verteidigung 

nicht bestanden, wird der bzw. dem Studierenden eine Auskunft darüber erteilt, ob und gegebe-

nenfalls in welchem Umfang sowie in welcher Frist das Betreffende wiederholt werden kann. 

(7) Hat die bzw. der Studierende die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm auf An-

trag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung 

eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Bewertung 

sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und erkennen lässt, dass 

die Masterprüfung nicht bestanden ist.  

§ 15 

Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ers-

ten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des erstma-

ligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als erneut nicht be-

standen. 

(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin durch-

geführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Eine weitere Wieder-

holungsprüfung ist nicht zulässig. 

(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungsleis-

tungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ 

bewerteten Prüfungsleistungen. Bei der Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die 

eine oder mehrere wählbare Prüfungsleistungen umfasst, sind die Studierenden nicht an die vor-

herige Wahl einer nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewerteten Prü-

fungsleistung gebunden. 

(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. 

(5) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen werden 

übernommen. 

§ 16 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer 

Hochschule erworbenen Qualifikationen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, werden auf 

Antrag der bzw. des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede 

hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Weitergehende Vereinbarungen der Technischen Uni-

versität Dresden, der Hochschulrektorenkonferenz, der Kultusministerkonferenz sowie solche, die 

von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurden, sind gegebenenfalls zu beachten. 

(2) Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen werden auf Antrag der bzw. des Stu-

dierenden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, 

Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Masterstudiengang Computational Modeling 

and Simulation an der Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist 

kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-

men. 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Studi-

engang erbracht wurden, werden von Amts wegen übernommen. 
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(4) An einer Hochschule erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können trotz wesentlicher 

Unterschiede angerechnet werden, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und Qualifikationsziele insge-

samt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang vorhandenen Wahlmöglichkeit entspre-

chen und daher ein strukturelles Äquivalent bilden. Im Zeugnis werden die tatsächlich erbrachten 

Leistungen ausgewiesen. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen nach Absatz 1, 3 oder 4 angerechnet bzw. über-

nommen oder außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2 angerechnet, 

erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entsprechenden Studienzeiten. Noten sind - so-

weit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die weitere Notenbildung einzu-

beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, sie 

gehen nicht in die weitere Notenbildung ein. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Die bzw. der Studierende hat die er-

forderlichen Unterlagen vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren die 

Dauer von einem Monat nicht überschreiten. Bei Nichtanrechnung gilt § 17 Absatz 4 Satz 1. 

§ 17 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Durchführung und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prüfungsord-

nung zugewiesenen Aufgaben wird für den Masterstudiengang Computational Modeling and Si-

mulation ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher Mit-

arbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen Mitglieder beträgt die Amts-

zeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder erstreckt sich auf ein Jahr.  

(2) Die bzw. der Vorsitzende, die bzw. der stellvertretende Vorsitzende sowie die weiteren Mit-

glieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden im Einvernehmen mit dem Fakul-

tätsrat Mathematik sowie dem Wissenschaftlichen Rat des Center for Molecular and Cellular Bio-

engineering (CMCB) vom Fakultätsrat der Fakultät Informatik bestellt, die studentischen Mitglieder 

auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Die bzw. der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des 

Prüfungsausschusses. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung einge-

halten werden. Er berichtet der Fakultät Informatik, der Fakultät Mathematik und dem Wissen-

schaftlichen Rat des CMCB regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten ein-

schließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der 

Modul- und Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsord-

nung, der Studienordnung, der Modulbeschreibungen und des Studienablaufplans. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der bzw. dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzu-

teilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsausschuss 

entscheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und erlässt die Wider-

spruchsbescheide. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann zu seinen Sitzungen Gäste ohne Stimmrecht zulassen. Die Mit-

glieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungsleistungen und der 

Verteidigung beizuwohnen. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter un-

terliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 

die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prüfungsamt 

der Fakultät Informatik die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 

§ 18 

Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer sowie andere Personen bestellt, die nach Landesrecht prüfungsberechtigt sind. 

Zur Beisitzerin bzw. zum Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende Masterprüfung oder 

eine mindestens vergleichbare Prüfung erfolgreich abgelegt hat. 

(2) Die bzw. der Studierende kann für ihre bzw. seine Masterarbeit die Betreuerin bzw. den Be-

treuer und für mündliche Prüfungsleistungen sowie die Verteidigung die Prüferinnen und Prüfer 

vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 

(3) Für die Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 17 Absatz 6 entspre-

chend. 

§ 19 

Zweck der Masterprüfung 

Das Bestehen der Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studien-

gangs. Dadurch wird festgestellt, dass die bzw. der Studierende die fachlichen Zusammenhänge 

überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, und 

die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat. 

§ 20 

Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit  

und der Verteidigung 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die bzw. der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden 

zu bearbeiten. 

(2) Die Masterarbeit kann von einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer oder einer 

anderen, nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person betreut 

werden, soweit diese im Studiengang Computational Modeling and Simulation an der Technischen 

Universität Dresden tätig ist. Soll die Masterarbeit von einer außerhalb tätigen prüfungsberechtig-

ten Person betreut werden, bedarf es der Zustimmung der bzw. des Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses. 

(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema und 

Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Die bzw. der Studierende kann Themenwünsche 

äußern. Auf Antrag der bzw. des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige Aus-

gabe des Themas der Masterarbeit veranlasst. Das Thema wird spätestens zu Beginn des auf den 

Abschluss der letzten Modulprüfung folgenden Semesters von Amts wegen vom Prüfungsaus-

schuss ausgegeben.  

(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zurückge-

geben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Masterarbeit jedoch nur 

zulässig, wenn die bzw. der Studierende bislang von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
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hat. Hat die bzw. der Studierende das Thema zurückgegeben, wird ihr bzw. ihm unverzüglich ge-

mäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 ein neues ausgegeben. 

(5) Die Masterarbeit ist in Form einer Einzelarbeit zu erbringen. 

(6) Die Masterarbeit ist in englischer Sprache in zwei maschinengeschriebenen und gebunde-

nen Exemplaren sowie in digitaler Textform auf einem geeigneten Datenträger fristgemäß beim 

Prüfungsamt der Fakultät Informatik abzugeben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

Bei der Abgabe hat die bzw. der Studierende schriftlich zu erklären, ob sie ihre bzw. er seine Arbeit 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

In geeigneten Fällen kann die Masterarbeit in dokumentierter Absprache mit der Betreuerin bzw. 

dem Betreuer, oder wenn der Prüfungsausschuss dem Antrag der bzw. des Studierenden zu-

stimmt, auch in deutscher Sprache erbracht werden. 

(7) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen und Prüfern einzeln gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 

bis 3 zu benoten. Die Betreuerin bzw. der Betreuer der Masterarbeit soll eine bzw. einer der Prü-

ferinnen und Prüfer sein. Das Bewertungsverfahren soll drei Wochen nicht überschreiten. 

(8) Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten der Prü-

ferinnen und Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüferinnen und Prüfer um mehr als zwei No-

tenstufen voneinander ab, so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern 

beide Prüferinnen und Prüfer damit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungs-

ausschuss eine Bewertung einer weiteren Prüferin bzw. eines weiteren Prüfers ein. Die Note der 

Masterarbeit wird dann aus dem Durchschnitt der drei Einzelnoten gebildet. § 12 Absatz 2 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend. 

(9) Hat eine Prüferin bzw. ein Prüfer die Masterarbeit mindestens mit "ausreichend" (4,0), die 

bzw. der andere mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Be-

wertung einer weiteren Prüferin bzw. eines weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Be-

stehen oder Nichtbestehen der Masterarbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der 

Masterarbeit aus dem Durchschnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertun-

gen, andernfalls der für das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 12 Absatz 2 Satz 

2 und 3 gilt entsprechend. 

(10) Eine nicht bestandene Masterarbeit kann innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. 

Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als erneut nicht bestanden. Eine zweite Wiederholung ist nur zum 

nächstmöglichen Prüfungstermin möglich, danach gilt sie als endgültig nicht bestanden. Eine wei-

tere Wiederholung oder die Wiederholung einer bestandenen Masterarbeit ist nicht zulässig. 

(11) Die bzw. der Studierende muss ihre bzw. seine Masterarbeit in einer öffentlichen Verteidi-

gung vor der Betreuerin bzw. dem Betreuer der Arbeit als Prüferin bzw. Prüfer und einer Beisitzerin 

bzw. einem Beisitzer erläutern. Die Verteidigung erfolgt in der Sprache, in der die Masterarbeit 

abgefasst wurde. Weitere Prüferinnen und Prüfer können beigezogen werden. Absatz 10 sowie § 

9 Absatz 4 und § 12 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gelten entsprechend. 

§ 21 

Zeugnis und Masterurkunde 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält die bzw. der Studierende unverzüglich, möglichst 

innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die Modulbewer-

tungen gemäß § 25 Absatz 1, sowie die entsprechenden Leistungspunkte und gegebenenfalls An-

rechnungskennzeichen, der Track, das Thema der Masterarbeit, deren Endnote und Betreuerin 

bzw. Betreuer sowie die Gesamtnote und gegebenenfalls das Prädikat gemäß § 12 Absatz 4 Satz 5 

aufzunehmen. Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen werden auf einer Beilage zum 
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Zeugnis ausgewiesen. Auf Antrag der bzw. des Studierenden werden die Bewertungen von Zusatz-

modulen und die bis zum Abschluss der Masterprüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeug-

nis aufgenommen und die Bewertungen von Prüfungsleistungen in Zusatzmodulen auf einer Bei-

lage angegeben.  

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält die bzw. der Studierende die Master-

urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkundet. 

Die Masterurkunde wird von der bzw. dem Prüfungsausschussvorsitzenden unterzeichnet, trägt 

die hand- oder maschinenschriftliche Unterschrift der Rektorin bzw. des Rektors und ist mit dem 

Siegel der Technischen Universität Dresden versehen. Zusätzlich werden der bzw. dem Studieren-

den Übersetzungen der Urkunde und des Zeugnisses in englischer Sprache ausgehändigt. 

(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil gemäß § 14 

Absatz 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet von der bzw. dem Prüfungsausschussvorsit-

zenden sowie der Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät Informatik und mit dem von der Fakultät 

geführten Siegel der Technischen Universität Dresden versehen.  

(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem 

"Diploma Supplement Modell" von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als Darstellung 

des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text 

in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.  

§ 22 

Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die bzw. der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleistung ent-

sprechend § 13 Absatz 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann vom Prüfungsausschuss die 

Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt 

werden. Entsprechendes gilt für unbenotete Modulprüfungen und die Masterarbeit sowie die Ver-

teidigung. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne dass 

die bzw. der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-

gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungsleistung 

geheilt. Hat die bzw. der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Prüfungsleistung 

erwirkt, so kann vom Prüfungsausschuss die Prüfungsleistung mit der Modulprüfung für „nicht 

ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes 

gilt für unbenotete Modulprüfungen und die Masterarbeit sowie der Verteidigung. 

(3) Das unrichtige Zeugnis und dessen Übersetzungen sind von der bzw. dem Prüfungsaus-

schussvorsitzenden einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis 

sind auch die Masterurkunde, alle Übersetzungen sowie das Diploma Supplement einzuziehen, 

wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-

scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem 

Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
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Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 

§ 23 

Studiendauer, -aufbau und -umfang 

(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt vier Semester. 

(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Masterarbeit und der Verteidigung 

ab.  

(3) Durch das Bestehen der Masterprüfung werden insgesamt 120 Leistungspunkte in den Mo-

dulen sowie der Masterarbeit und der Verteidigung erworben.  

§ 24 

Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung 

Für die Prüfungsleistungen können Studienleistungen als Prüfungsvorleistungen gefordert wer-

den. Deren Anzahl, Art und Ausgestaltung sind in den Modulbeschreibungen zu regeln, ebenso 

kann die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten beschränkt werden. Vor der Verteidigung muss 

die Masterarbeit mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sein. 

§ 25 

Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung umfasst alle Modulprüfungen des Pflichtbereichs der Grundlagenausbil-

dung, die der gewählten Module des Wahlpflichtbereichs der Grundlagenausbildung, die der 

Pflichtmodule des gewählten Tracks, sowie die Masterarbeit und die Verteidigung. 

(2) Module des Pflichtbereichs der Grundlagenausbildung sind: 

1. Soft Skills  

2. Research Project  

3. Literature Studies in Computational Modeling  

(3) Module des Wahlpflichtbereichs der Grundlagenausbildung sind: 

1. Machine Learning and Data Mining  

2. Parallel Programming and High-Performance Computing  

3. Basic Numerical Methods  

4. Stochastics and Probability  

5. Statistical Principles and Experimental Design  

6. Data Visualization, 

von denen drei zu wählen sind. 

(4) Folgende Tracks stehen den Studierenden zur fachlichen Profilierung zur Wahl: 

1. Computational Life Science, 

2. Computational Mathematics, 

3. Visual Computing, 

4. Computational Modelling in Energy Economics, 

5. Computational Engineering. 

von denen einer zu wählen ist. Die den jeweiligen Tracks zugeordneten Module sind in Anlage 1 

aufgelistet. 
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(5) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und Ausge-

staltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungsleistungen 

sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu erwerbende Kom-

petenzen des Moduls. 

(6) Die bzw. der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen (Zu-

satzmodule) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können nach Absprache mit der 

bzw. dem jeweils Anbietenden oder Prüferin bzw. Prüfer fakultativ aus dem gesamten Modulan-

gebot der Technischen Universität Dresden oder einer kooperierenden Hochschule erbracht wer-

den. Sie gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein und bleiben bei 

der Bildung der Gesamtnote unberücksichtigt. 

§ 26 

Bearbeitungszeit der Masterarbeit und Dauer der Verteidigung 

(1) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 22 Wochen, es werden 29 Leistungspunkte 

erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind von der Betreuerin bzw. 

dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Abgabe der Masterarbeit eingehalten werden 

kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag der 

bzw. des Studierenden ausnahmsweise um bis zu 12 Wochen verlängern; die Anzahl der Leistungs-

punkte bleibt hiervon unberührt. 

(2) Die Verteidigung hat eine Dauer von 60 Minuten. Es wird 1 Leistungspunkt erworben.  

§ 27 

Mastergrad 

Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Hochschulgrad „Master of Science“ (abgekürzt: M.Sc.) 

verliehen. 

Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 

§ 28 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft und wird in den Amtlichen Bekannt-

machungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 

(2) Sie gilt für alle ab Wintersemester 2018/2019 im Masterstudiengang Computational Mode-

ling and Simulation immatrikulierten Studierenden.  
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Ausgefertigt an der Technischen Universität Dresden aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats 

der Fakultät Informatik vom 17. Januar 2018 und der Fakultät Mathematik vom 31. Januar 2018 

sowie des Beschlusses des Wissenschaftlichen Rates des Center for Molecular and Cellular Bioen-

gineering (CMCB) vom 14. Februar 2018 und der Genehmigung des Rektorates vom 27. Februar 

2018. 

Dresden, den 20. April 2018 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1: Pflichtmodule in den wählbaren Tracks 

* Entsprechend in der Grundlagenausbildung nicht wählbar 

Computational Life Science 

CMS-CLS-ELG Computational Life Science Basics 

CMS-CLS-IBC Introduction to Biochemistry 

CMS-CLS-ABI Applied Bioinformatics 

CMS-CLS-ELV Computational Life Science Advanced 

CMS-CLS-TEA Computational Life Science Teamproject 

CMS-CLS-MOS Modeling and Simulation in Biology 

CMS-COR-SED* Statistical Principles and Experimental Design 

Computational Mathematics 

CMS-CMA-ELG Computational Mathematics Basics 

CMS-CMA-FEM Finite Element Methods 

CMS-CMA-MODSEM Modeling Case Studies 

CMS-CMA-PROJ Computational Mathematics Project 

CMS-CMA-ELV1 Computational Mathematics Advanced  

CMS-CMA-ELV2 Computational Mathematics Applications 

Visual Computing 

CMS-VC-ELG Visual Computing Basics 

CMS-VC-ELV1 Visual Computing Advanced 

CMS-VC-ELV2 Visual Computing Applications 

CMS-VC-TEA Visual Computing Teamproject 

Computational Modelling in Energy Economics 

CMS-EE-EPM Electric Power Markets 

CMS-EE-EL1 Computational Modelling in Energy Economics Basics 

CMS-EE-SCEE Case Studies in Energy Economics  

CMS-EE-LSEE Literature Studies in Energy Economics 

CMS-EE-REEP Resource Economics and Environmental Policy 

CMS-EE-EL2 Computational Modelling in Energy Economics Advanced 

Computational Engineering 

CMS-CMA-FEM Finite Element Methods 

CMS-CE-EL1 Computational Engineering Basics 

CMS-CE-AT Advanced Topics in Finite Element Analysis Multifield Methods 

CMS-CE-MBD Multibody Dynamics 

CMS-CE-MP Multifield Problems 

CMS-CE-CFD Computational Fluid Dynamics 

CMS-CE-EL2 Computational Engineering Advanced 


